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VORWORT 

Liebe Mitglieder der FGW, 

seit meinem letzten Vorwort im Sommer 2022 ist viel passiert. Wir, also das 

FGW-Team der Geschäftsstelle in Berlin und der Vorstand merken und Sie als 

Mitglieder vielleicht ebenfalls, dass nach vielen Worten im Koalitionsvertrag 

auf Bundes und zum Green Deal auf der EU-Ebene, nun auch die notwendi-

gen Taten folgen. Zu nennen ist hierbei, von der Öffentlichkeit unbemerkt, 

die Initiative vom BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz) und der BNetzA (Bundesnetzagentur) zur Etablierung eines rechts-

verpflichtenden Systems im Rahmen der NELEV zur Gewährleistung regel-

konformer Anschlüsse und den Betrieb dezentraler Erzeugungsanlagen. Dies 

ist umso wichtiger, je mehr Systemdienstleistungen (SDL) von dezentralen 

Erzeugungsanlagen zur Gewährleistung der Frequenz- und Spannungsstabi-

lität bereitgestellt werden müssen.  

Hierzu wurden wir als FGW beauftragt, unser bestehendes „Einheitenzertif i-

kate-Register“ (https://wind-fgw.de/publikationen/datenbanken/#) so zu 

erweitern bzw. neu zu entwickeln, dass es für alle Markteilnehmer als ver-

pflichtende Datenbank genutzt werden kann. Hierzu werden die von uns aus-

gestellten Einheitenzertifikate verpflichtend in das neue Register übernom-

men, die gespeicherten Daten gepflegt sowie online zur Verfügung gestellt.  

Der Vorteil der transparenten Marktverfolgung und dem Monitoring liegt da-

bei auf der Hand, aber es ergeben sich dadurch für uns auch einige zu meis-

ternde Herausforderungen.  

Dies lässt sich nur mit sehr guten Kollegen:innen bewältigen. Ich freue mich, 

dass wir ein gut zusammengewachsenes Team in unserer Geschäftsstelle mit 

Jan Liersch, Sally Bachmann, Isabella Padberg, Bente Klose, Alexander Mül-

ler, Iyad Chami, Simon Borsutzki, Tom Lieven Struthoff und Jakob Seibert das 

dieses Jahr noch um Fritz Santjer, ehem. UL erweitert worden ist, haben.  

Weiterhin konnten wir uns mit Vorträgen auf BWE-Konferenzen und den 

Spreewindtagen 2022 in Linstow präsentieren. International haben wir uns 

einen Namen durch Vorträge im Rahmen von drei Working Group Meetings 

der IEEE P2800.2 mit bis zu 110 Teilnehmer:innen machen können. Dabei 

wurden die Essentials der TR 3 von Fritz Santjer, der TR 4 von Jens Fortmann 

und TR 8 von Mark Meuser jeweils 30 Minuten mit anschließender Diskus-

sion vorgestellt. Hierzu gab es anregende Gespräche über die, bei uns etab-

lierte Verfahrensweise zur Methodik und Zusammenspiel der Einheiten- und 

Anlagenzertifizierung sowie deren Übertragbarkeit auf das US-amerikani-

sche System. 

Abschließend seien noch zwei weitere Projekte erwähnt: Erstens das WEA-

NIS (Windenergieanlagen-Notfallinformationssystem, www.wea-nis.de), das 

mit 2.0 in die zweite Förderrunde geht, und das Forschungsprojekt ImaStabil,  

bei dem ein Verfahren zur experimentellen Systemidentifikation von Wech-

selrichtern mittels differentieller Impedanzspektroskopie, das bisher auf der 

Einheitenebene im Labor erfolgreich eingesetzt werden konnte, nun über-

tragen wird auf Anlagen im Feld.  

 

Berlin, Frühjahr 2023 

Ihr FGW-Vorstand, Prof. Horst Schulte 

  

http://www.wea-nis.de/
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1. Portrait von FGW e. V. 

FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien 

(FGW e.V.) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich seit ihrer Gründung im 

Jahre 1985, damals unter dem Namen „Fördergesellschaft Windenergie“, als 

die ersten größeren Windenergieanlagen in Betrieb genommen wurden, mit 

der Normungsarbeit, Zertifizierung und der Vernetzung von Unternehmen 

auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien beschäftigt. FGW e.V. verbindet 

also die politischen, die wirtschaftlichen sowie die technischen Facetten der 

Nutzung der Windenergie und anderer Dezentraler Energien. Der Verein un-

terstützt den Aufbau, Ausbau und reibungslosen Betrieb von Anlagen der er-

neuerbaren und dezentralen Energien. Dazu gehören einspeiserspezifische 

Anforderungen und Netzneutralität der Stromnetze. Diese Herausforderun-

gen wurden trotz dem immer schnelleren Voranschreiten der erneuerbaren 

Energien erkannt und adressiert, inklusive der damit einhergehenden Fragen 

des Systemverhaltens im Netz, der Steuerung und Regelung, Kommunika-

tion, Wartung und Instandhaltung, Systemoptimierung und Technologien. 

Das gemeinsame Ziel von FGW e.V. und aller Mitglieder ist die Energiever-

sorgung aus vollständig erneuerbaren Quellen. Die Richtlinien und Lösungen 

der FGW erfreuen sich zunehmend auch europäischer und internationaler 

Nachfrage. 

Zu den Aktivitäten des Vereins gehören das Erstellen und Weiterentwickeln 

der Technischen Richtlinien TR 1 bis TR 10, einer Gruppe von Richtlinien für 

die Messung, Vergütung, Netzintegration und Wartung von Wind-energiean-

lagen und anderen dezentralen Energieanlagen. Ebenfalls gehört das Zertifi-

zieren von Referenzenergieerträgen von WEA im Rahmen der erhöhten An-

fangsvergütung nach EEG dazu, das Begleiten von Ringversuchen für Mess-

institute zwecks derer Akkreditierung, nach den in den Technischen Richtli-

nien beschriebenen Verfahren und Berechnungen, die Gremienarbeit in di-

versen Fachausschüssen und Arbeitskreisen zu speziellen Themen auf dem 

Gebiet der erneuerbaren Energien, das Durchführen von Seminaren und das 

Windenergieanlagen-Notfallinformationssystem (WEA-NIS). Aber auch an 

Forschungsprojekten beteiligt sich die FGW e.V. Aktuelle Projekte sind u.a. 

das DEEP (Decentralized Energies Emergency Platform), das ADWENTURE-

Projekt (Anomaly Detection for Wind Turbine Efficiency Anomalieerkennung 

zur Steigerung der Effizienz von WEA) oder das Projekt DigMA (Digitalization 

of Maintenance – Information Digitalisierung von Instandhaltungsinformati-

onen). Nähere Beschreibungen folgen im weiteren Berichtsverlauf.  

An den diversen Aktivitäten können sich Unternehmen durch eine FGW-Mit-

gliedschaft beteiligen, von Vernetzung und Kontakten profitieren, in den ver-

schiedenen Fachausschüssen mitarbeiten und die Richtlinienarbeit aktiv mit-

gestalten. Zu den ca. 150 Mitgliedern zählen Hersteller von EZE (z. B. von 

Windenergieanlagen oder Wechselrichter), Netzbetreiber, Messinstitute, 

Betreiber z.B. für Solar- und Windparks, Wartungsfirmen, Forschungseinrich-

tungen und Planungs- und Ingenieurbüros. 

Unser gemeinnütziger Verein erarbeitet im offenen Dialog Antworten zu ak-

tuellen technischen Fragestellungen im Bereich der Dezentralen Energien. 

Das können z.B. Messverfahren, Berechnungsmethoden Nachweisführun-

gen, Inspektionsmethoden oder Zertifizierungsverfahren sein. Durch das En-

gagement von Mitgliedern und Gästen in den FGW-Gremien und bei den For-

schungsprojekten sowie geeigneten und individuellen Abstimmungsverfah-

ren werden tragfähige Lösungen erarbeitet und in Form der Technischen 

Richtlinien der FGW veröffentlicht. Um praxisgerechte Lösungen und eine 

hohe Branchenakzeptanz der Technischen Richtlinien zu erreichen, stehen 

die FGW-Gremien allen offen, die als Vertreter der beteiligten Mitgliedsinsti-

tutionen ihre Interessen vertreten und die FGW unterstützen oder als Gäste 

die Arbeit der FGW kennenlernen möchten.  

FGW versteht sich als technische Arbeitsplattform für offene und übergeord-

nete Fragen der Energiewende. Sie steht den unterschiedlichen Interessen 
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ihrer Mitglieder neutral gegenüber und verhilft durch Abstimmung und Mo-

deration vereinheitlichte Interessen zu bündeln. Dazu werden regelmäßig 

u.a. die Technischen Richtlinien, F&E-Verbundprojekte, Pressemitteilungen, 

gezielte Anschreiben oder Workshops als Hilfsmittel eingesetzt. Mitglieder 

profitieren von einer intensiven und vertrauensbildenden Zusammenarbeit 

und einer stark vereinheitlichten Erwartungshaltung auf fachlicher Ebene. 

Über die Mitglieder hinaus profitiert die Branche z.B. von einer bedarfsori-

entierten Vereinheitlichung von Vorgängen und der dazugehörigen Termino-

logie, der Vereinfachung von Vertragsgestaltungen sowie einer starken Ver-

netzung der Fachexpertise auf Leitungs- und Fachexpertenebene.  

Damit haben alle bislang veröffentlichten FGW-Richtlinien durch bislang wi-

derspruchsfreie Anwendung allgemeine Anerkennung erlangt und bilden 

aufgrund kontinuierlicher Prüfung und bei Bedarf umgehender Überarbei-

tung den Stand der Technik sehr genau ab. Gegenüber der nationalen und 

internationalen Normungsarbeit von Institutionen wie DIN oder VDE unter-

scheidet die Richtlinienarbeit der FGW sich insbesondere bei der individuel-

len Anpassung von Geschäftsordnungen auf die jeweiligen Bedürfnisse der 

Arbeitsgremien und einer damit verbundenen einfachen Geschäftsordnung 

und Arbeitstransparenz und bietet damit eine hohe Flexibilität. Trotz oder 

auch wegen dieser Vereinfachung gegenüber den Geschäftsordnungen an-

derer Regelsetzer hat der Gesetzgeber oft auf FGW-Regelwerke verwiesen 

und damit die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der FGW-Richtlinienar-

beit bestätigt. 

Für FGW bietet sich dazu bei einigen Themen eine Vernetzung mit anderen 

Institutionen der Normung oder der Regelsetzung an, z.B. um FGW-Arbeits-

ergebnisse zu internationalisieren oder einzuspeisen. FGW-Mitglieder kön-

nen hier von der zunehmenden Anwendung bekannter Ver-fahren, kontinu-

ierliche Informationen über externe Gremien und fachspezifische Entwick-

lungen in anderen Ländern profitieren. Die Ergebnisse der FGW-Arbeit 

können auf Wunsch der Gremien als Branchenkonsens und beratend in den 

politischen Diskurs eingebracht werden. FGW kann unterstützend und be-

einflussend mit der Entwicklung von Prüfverfahren, nachgelagert auch poli-

tische Lösungen auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene wirken. 

2. Mitglieder und Vorstand 

FGW e.V. hat im Juni 2023 insgesamt 145 Mitglieder. Eine Aufteilung der In-

teressengruppen ist in folgender Abbildung 1 zu finden: 

 

Abbildung 1: FGW-Interessensgruppen, Stand: 17.05.2023 
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Die FGW informiert Sie gerne über Fragen zur Mitgliedschaft, Interessen-ver-

tretung der FGW, Themen, Organisation, Satzung und Beitragsordnung. 

Ebenfalls können Sie sich gerne im Internet unter www.wind-fgw.de infor-

mieren.  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und findet ein-

mal im Jahr statt. Zu ihren Aufgaben zählen die Wahl des Vorstands, die Be-

schlussfassung zu verschiedenen Themen wie Geschäftsbericht, Satzungsän-

derungen oder Entlastung des Vorstands hinsichtlich der Rechnungs- und 

Kassenprüfung.  

Der Vorstand ist das zweite FGW-Organ und leitet die Verbandsarbeit im 

Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und der Satzung. Er 

fasst Beschlüsse über Wirtschaftspläne, Mitgliedschaften, Geschäftsordnun-

gen und entscheidet über Inhalte und Grundsätze, nach denen sich die Tä-

tigkeit der FGW richtet. Der Vorstand öffnet und beschließt Fachausschüsse.  

3. FGW-Vorstandsmitglieder  

Seit der Mitgliederversammlung 2022 gibt es zwei neue Vorstandsmitglieder, 

Herrn Michael Hübner und Herrn Tobias Maier. Herr Prof. Dr. habil. Detlef 

Schulz ist vom Amt des stellvertretenden Vorsitzenden am 17.06.2022 zu-

rückgetreten. Wir bedanken uns sehr herzlich für die wertvolle Unterstüt-

zung und Arbeit bei FGW e.V.  

Der FGW-Vorstand stellt sich im Folgenden kurz vor:  

 
PROF DR.-ING. HORST SCHULTE 
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRT-

SCHAFT BERLIN 
FGW-VORSTANDSVORSITZENDER, VOR-

STANDSMITGLIED SEIT 2015 

 

 
 

Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte studierte Elektrische Energietechnik an der 

TFH Berlin und Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin 

(1996). Es folgte eine Tätigkeit als Entwicklungsingenieur in der Industr ie 

(1996-1999) ehe er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universi tä t 

Kassel tätig war und dort 2005 promovierte. Danach war er Mitarbe iter 

in der Forschung- und Entwicklung bei der Bosch Rexroth AG (Bosch 

Group) in Stuttgart/Ulm. Seit November 2009 ist er Professor für Rege-

lungstechnik an der HTW Berlin und seit 2018 Leiter des Masterstudien-

gangs Elektrotechnik. 

Sein Forschungsbereich umfasst u.a. die Regelung von Regenerativen 

Energiesystemen zur Netzstützung und Netzbildung und die Entwicklung 

von quantitativen Methoden zur Analyse und Synthese nichtlinearer und 

strukturumschaltender Systeme mit Hilfe der Klasse der LPV und TS-Sys-

teme. Seit Juni 2020 ist er im europäischen H2020 Forschungsverbund-

projekt POSYTYF als Teilprojektleiter verantwortlich für die mathemat i-

sche Modellierung, Regelung und Integration von Regenerativen Ener-

gieerzeugungseinheiten in die übergeordnete Regelung und Betriebsf üh-

rung von Dynamischen Virtuellen Kraftwerken u.a. in Kooperation mit 

dem französischen Übertragungsnetzbetreiber RTE und der ETH Zürich 

(https://posytyf-h2020.eu/).  

https://posytyf-h2020.eu/
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DIPL.-ING. MICHAEL KRANHOLD 
50HERTZ TRANSMISSION GMBH 
VORSTANDSMITGLIED SEIT 2020 

 
 

Michael Kranhold machte 1984 seinen Abschluss als Diplom-ingenieur 

Energieversorgung an der TU Minsk in Weißrussland. 2001 absolvierte er 

am WHU/Kellogg in Vallendar/Chicago seinen MBA. derzeit arbeitet Mi-

chael Kranhold bei der 50Hertz Transmission GmbH, er leitet dort das 

Kundenmanagement und ist Prokurist (Kundenbetreuung, Netzabrec h-

nung, Bilanzkreismanagement, Digitalisierung). Zuvor wirkte er in den 

Bereichen Systemführung, Netzplanung, Controlling, Unternehmensstra-

tegie. Seit 2019 ist Herr Kranhold Lehrbeauftragter im Bereich Unterneh-

mensentwicklung an der Hochschule Magdeburg-Stendal. seit 2015 ist er 

Dr. honoris causa an der Wirtschaftsuniversität in St. Petersburg. 

 
DR.-ING. MICHAEL HÜBNER 
SCHLESWIG-HOLSTEIN NETZ AG 
VORSTANDSMITGLIED SEIT 2022 

 

 

Dr.-Ing. Michael Hübner wurde am 25.08.1979 in Hamm geboren. Nach 

dem Abschluss des Abiturs in Hamm und der Ableistung der Wehrpfl ic ht 

studierte Herr Hübner ab 2000 Elektrotechnik und Informationstec hnik 

mit der Studienrichtung Allgemeine Elektrotechnik und Elektronik an der 

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Im 

Jahr 2005 schloss er das Studium erfolgreich ab. Anschließend promo-

vierte er im Jahr 2009 am Institut für Elektrische Anlagen und Energie-

wirtschaft an der RWTH Aachen. 

Nach seiner Promotion absolvierte er verschiedene Positionen im E.ON -

Konzern beginnend mit der Referatsleitung Business Development Infra-

struktur bei der E.ON Ruhrgas (wettbewerbliche Gasinfrastruktur, LNG 

etc.). Nach einer Station als Referent für Asset Management und Techni-

sche Netzwicklung bei der E.ON Deutschland wechselte Herr Hübner 

2016 als Teamleiter Maßnahmenentwicklung Strom und Gas zur Schles-

wig-Holstein Netz AG. 

Seit Juni 2021 ist Herr Hübner als Leiter des Teams Netzentwicklung 

Hochspannung und Leitungen bei der Schleswig-Holstein Netz AG einge-

setzt. Er verantwortet mit seinem Team die konzeptionelle Entwicklung 

als auch Umsetzung der notwendigen Ausbaumaßnahmen im Hochspan-

nungsnetz von Schleswig-Holstein. In den zugehörigen Kauf -, Genehmi-

gungs- und Umsetzungsmaßnahmen liegt die Budgetverantwortung im 

höheren zweistelligen Millionenbereich. Ein besonderes Augenmerk liegt 

dabei auch auf der Begleitung und Vertretung der Unternehmensinteres-

sen im Rahmen von Großprojekten gegenüber der Politik und TenneT 

inkl. der damit verbundenen Dialogverfahren. 
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TOBIAS MAIER  
ML!PA CONSULTING GMBH 
VORSTANDSMITGLIED SEIT 2022 

 
 

Als branchenfremder (Studium der Physik) bin ich seit 1994 im Bereich 

der Digitalisierung unterwegs. Dies geschah zunächst im Bereich Druck 

und Medien, später in der fertigenden Industrie und bei industriel len 

Dienstleistungen. Neben der Arbeit in verschiedenen mittelständisc hen 

Unternehmen er-folgte meine Tätigkeit auch in internationaler Rolle bei 

einem amerikanischen Großkonzern. Im Jahre 2015 gründete ich mit 

zwei Partnern die ML!PA Consulting GmbH, die heute 47 Mitarbeiter be-

schäftigt. Mit der ML!PA unterstützen wir heute führende Großunter-

nehmen bei der Entwicklung neuer intelligenter Produkte und der Opti-

mierung von Prozessen und leisten damit auch einen Beitrag für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Be-

reich Software und künstliche Intelligenz. Aus meiner Sicht erfolgt die 

Digitalisierung der unterschiedlichen Industrien in Wellen, wobei wir im 

Bereich der dezentralen Energien noch keine große dieser Wellen beo-

bachtet haben. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass diese kommen 

wird und, wie in anderen Industrien auch, weitreichende Änderungen in 

Produkten und Arbeitsabläufen nach sich ziehen wird. Ich möchte die 

Branche auf diesen Wechsel vorbereiten und begleiten, aber auch der 

FGW einen entsprechenden Stellenwert bei der Digitalisierung geben. 

 
DIPL.-ING. JAN LIERSCH 
FGW E.V. 
GESCHÄFTSSTELLENLEITER  
SEIT 2021 

 
 

Der an der TU Berlin diplomierte Ingenieur für Energie- und Verfahrens-

technik widmete sich von Beginn der beruflichen Karriere in den frühen 

1990er Jahren den Erneuerbaren Energien. In der Arbeitsgruppe Wind-

kraftanlagen von Prof. Robert Gasch erarbeitete er Simulationsmodel le 

zur Berechnung von Lebensdauern von WEA. Seit 2000 war er als Sach-

verständiger für WEA tätig und brachte mit seinen Kollegen in seiner ers-

ten Firmengründung die Methodik des Auswuchtens von WEA-Rotoren 

in die Praxis. Vor allem das Verständnis des Gesamtsystems WEA und 

weiter die Einbindung der Windenergie in die Energieversorgung waren 

und sind immer sein Hauptanliegen. In den letzten Jahren vor allem als 

Advisor im Bereich Technical Due Diligence tätig, stellt sich ihm die neue 

Herausforderung, die FGW-Geschäftsstelle zu leiten und seine Kennt-

nisse der Branche insgesamt im Sinne und zum Wohle des Vereins einzu-

setzen. 

Er ist seit über 15 Jahren Lehrbeauftragter im Fach Windenergie an der 

TU Berlin und Mitautor des Grundlagenwerks „Windkraftanlagen“ 

Gasch/Twele. 
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4. FGW-Team 

In der folgenden Abbildung 2 wird Ihnen das gesamte FGW-Team vorgestellt:
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Jan Liersch, Geschäftsstellenleiter 

Sally Bachmann, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin 

Isabella Padberg, Buchhaltung & Sekretariat 

Bente Klose, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Lärm, Leis-
tungskennlinie, Windpotential, Standortbewertung 

Simon Borsutzki, Fachreferent, Fachbereich Elektrische Eigenschaften 

Larissa Ziemann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Elektrische 
Eigenschaften bis Ende 02/2022 

Dr. Katharina Klingan, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich In-

standhaltung, bis 05/2022 

Frank Müller, Koordinator für Fachgremien, Datenbankbeauftragter, An-
sprechpartner WEA-NIS  

Fritz Santjer, Fachausschuss Elektrische Eigenschaften, TR 3 

Tom Struthoff, Werkstudent 

Jakob Seibert, Werkstudent 

Personelle Veränderungen in 2023: 

Wir bedanken uns bei Prof. Dr.-Ing. habil. Detlef Schulz, HSU, für seine 
langjährige und tatkräftige Unterstützung im FGW-Vorstand.  

Wir danken Frank Müller für seine Tätigkeit als Fachreferent WEA-NIS bei 
FGW und bedauern seinen Weggang im Januar 2023. Für seine Zukunft 
wünschen wir alles Gute.  

Alexander Müller wird das Teams für das WEA-NIS-Projekt, das Folgepro-
jekt als auch im FAIH-Bereich verstärken. 

Louis Ossig, wird für fünf Monate als Praktikant untestützend sein. 

5. Fachausschüsse im Überblick 

In den Fachausschüssen (FA) werden insbesondere Prüf- und Messverfahren 

im Hinblick auf die vielfältigen Interessen der Mitglieder abgestimmt. Allge-

meines Ziel der Fachausschüsse ist es, in kontinuierlicher Arbeit den Stand 

der Technik abzubilden und über breite Abstimmungen und zügige Anwen-

dung die Technischen Richtlinien als allgemein anerkannte Regeln der Tech-

nik zu pflegen.  

Die Beantragung neuer Richtlinien für bestehende Fachausschüsse erfolgt in 

der FGW-Geschäftsstelle oder im Fachausschuss selbst. Neue Arbeitsthemen 

bzw. Anfragen für neue Richtlinien oder neue Fachausschüsse können bei 

der Geschäftsstelle vorgestellt werden. Über die strategische Ausrichtung 

entscheidet im Weiteren der Vorstand.  

Dem fachlichen Austausch zwischen den Verbandsmitgliedern dienen die 

Fachausschüsse, siehe die Übersicht in Abbildung 3.  

Eine regelmäßige Übersicht aller FGW-Gremien wird zusammen mit den Ziel-

setzungen auf der FGW-Webseite veröffentlicht.   
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Abbildung 3: Übersicht FGW-Fachausschüsse  

 

5.1. FA LÄRM – TR 1 

Der Fachausschuss Lärm (FA Lärm) ist für die Erstellung und Bearbeitung der 

Technischen Richtlinie  

Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte von Windenergieanlagen 

zuständig. 

 

Abbildung 4: Übersicht-FGW-Fachausschuss Lärm 

Der Fachausschuss Lärm hat im April 2022 getagt. Dort wurden die Ergeb-

nisse des Ringversuchs zur Revision 19 der TR 1 vorgestellt und diskutiert.  

Insbesondere wurde der Vergleich der Bestimmung der Messunsicherheiten 

erörtert, die in einer zusätzlichen Runde des Ringversuches ausgewertet 

wurden. Dabei ist ein unterschiedlicher Umgang mit der Luftabsorption auf-

gefallen. Das Thema soll für die nächste FA-Sitzung von einer kleinen Arbeits-

gruppe bearbeitet und dann ein weiteres Vorgehen diskutiert werden. 

Als deutsches Spiegelgremium hat der FA die technische Spezifikation der IEC 

61400-11-2 „Measurement of wind turbine noise characteristics in receptor 

position“ kommentiert, die Kommentare in einem Online-Meeting abge-

stimmt und international eingespeist. 

Eine weitere wichtige Arbeit des FA Lärm ging auf eine Anfrage des PhysE 

(Ausschuss Physikalische Einwirkungen der Bund/Länder-Arbeitsgemein-

schaft Immissionsschutz (LAI)) zurück. Es wurde um Stellungnahme zu einem 

Verfahrensvorschlag für den § 16 Abs. 3 im BImSchG bei Repoweringvorha-

ben gebeten. Der Verfahrensvorschlag wurde zunächst im FA Lärm kommen-

tiert. Aus den eingegangenen Kommentaren wurde dann durch den 
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Arbeitskreis LAI-Hinweise eine Stellungnahme erarbeitet, die anschließend 

vom FA Lärm bestätigt wurde. Die Stellungnahme, die einen alternativen 

Verfahrensvorschlag des FA Lärm beinhaltet, wurde am 26.10.2022 veröf-

fentlicht. 

Ausblick 2023 

Für Anfang 2023 ist die nächste Sitzung des FA Lärm geplant. Die Ergebnisse 

zum Thema Luftabsorption und die eventuelle Umsetzung in der TR 1 sollen 

diskutiert werden.  

Die in 2022 an die FGW getragenen Hinweise zu einer Ungenauigkeit im An-

hang C der TR 1 werden zu diskutieren sein und eine mögliche Korrektur 

muss vorbereitet werden. 

5.2. FA LEISTUNGSKENNLINIE – TR 2 / TR 5 

Der Fachausschuss Leistungskennlinie (FA LK) ist für die Erstellung und Bear-

beitung der Technischen Richtlinie  

Teil 2:  Bestimmung von Leistungskennlinien und standardisierten Energieerträ-
gen  

als auch für ausgewählte Abschnitte der Technischen Richtlinie  

Teil 5:  Bestimmung und Anwendung des Referenzertrages 

zuständig. 

 

 

Abbildung 5: Übersicht-FGW-Fachausschuss Leistungskennlinie 

Der Fachausschuss Leistungskennlinie hat sich im Jahr 2022 dreimal online 

getroffen. Bei dem ersten Treffen wurde beschlossen, zur Klarstellung des 

Vorgehens eine Stellungnahme zum Thema Anemometerklassifikation her-

auszugeben. Die Stellungnahme wurde am 26.05.2022 veröffentlicht.  

Weitere Themen ergaben sich aus der Umstrukturierung der IEC-Normen-

reihe 61400 zur Windmessung und Leistungskennlinienbestimmung. Obwohl 

mit der Aufsplittung der Norm in Einzelnormen kaum inhaltliche Änderungen 

einhergingen, war eine Anpassung der Verweise und damit eine Revisionie-

rung der TR 2 notwendig. Revision 18 wurde Ende 2022 veröffentlicht.  

Ebenso wurde die Revision 9 der TR 5 durch den FA LK vorbereitet und die 

Kapitel, für die der FA LK verantwortlich ist, verabschiedet. 

Die weitere Arbeit für die Revision 9 der TR 5 obliegt dem AK Referenzertrag. 

Neben der Aktualisierung der Verweise auf die IEC-Normen und auf die Re-

vision 19 der TR 2, sollen Anpassungen auf Grund der seit der Veröffentli-

chung der Revision 8 erfolgten neuen EEG-Novellen 2021 und 2023 vorge-

nommen werden. 
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Ausblick 2023 

Der AK Referenzertrag wird im Januar 2023 zur Verabschiedung der Revi-

sion 9 der TR 5 zusammenkommen. Zudem gibt es zwei Anträge im Zusam-

menhang mit der Ermittlung von Referenzerträgen, die vom AK Referenzer-

trag zu diskutieren und entscheiden sind. 

Für 2023 ist im FA Leistungskennlinie eine Sitzung geplant. Thema ist unter 

anderem die Vermessung von Leistungskennlinien über Gondellidarmessung 

wie sie in der IEC 61400-50-3 beschrieben ist. 

 

5.3. FA ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN – TR 3, TR 4, TR 8 

Der Fachausschuss Elektrische Eigenschaften (FAEE) ist für die folgenden 

Technischen Richtlinien zuständig: 

Teil 3:  „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten 
und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Mittel-, Hoch- 
und Höchstspannungsnetz “, Rev. 26 (Stand 05.04.2022) 

Teil 4:  „Anforderungen an Modellierung und Validierung von Simulationsmodel-
len der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anla-
gen, Speicher sowie deren Komponenten“, Rev. 10 (Stand 05.04.2022) 

Teil 8:  „Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten 
und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz“, 
Rev. 9 (Stand 01.02.2019).  

 

Abbildung 6: Übersicht Arbeitskreise des FAEE 

Im FAEE wird ein zwischen allen Interessensgruppen abgestimmtes Verfah-

ren zur Konformitätsbewertung gegenüber den aktuellen Anforderungen 

aus den Netzanschlussregeln von VDE-FNN für die Vermessung, die Model-

lierung und die Zertifizierung von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Spei-

chern sowie Komponenten festgelegt. Grundlagen für dieses Verfahren sind 

die seit dem 01.07.2017 gültige NELEV als Verordnung zum Nachweis von 

Elektrotechnischen Eigenschaften von Energieanlagen. Sie gilt für alle Ener-

gieträger und findet auch auf Speicher entsprechende Anwendung. Sie dient 

zur Festlegung und Spezifizierung von Anforderungen aus dem EnWG und 

der Verordnung (EU) 2016/631 „Requirements for Generators" (RfG) als na-

tionaler Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger und 

ersetzt unter anderem die Ende Juni 2017 außer Kraft getretene Sys-

temdienstleistungsverordnung Wind (SDLWindV). 

Der ursprünglich für die FAEE-Richtlinien verbindliche Rahmen der Anforde-

rungen aus der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungs-

netz“, dem VDN-Leitfaden und dem Transmissioncode 2007 wurde auf der 
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Grundlage 2018 in die Anwendungsregeln des Forum Netztechnik/Netzbe-

trieb (FNN) überführt und mit dem 27. April 2019 gültig. Für den Bereich der 

Mittelspannung wurde VDE-AR-N 4110, für den Bereich der Hochspannung 

VDE-AR-N 4120, für den Bereich der Höchstspannung VDE-AR-N 4130 veröf-

fentlicht und anschließend gem. der Richtlinie (EU) 2015/1535 („Informati-

onsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften…“, ABI. L 241 

vom 17.9.2015, S1) notifiziert. Mit dem Verweis auf die FGW-Prüfvorschrif-

ten aus den oben genannten Anwendungsregeln ist das FGW-Regelwerk ver-

bindlich. 

Die FAEE-Regelwerke sind nach den technischen Anwendungsregeln ange-

passt und seit dem 01.02.2019 gültig und gemäß der Richtlinie (EU) 

2015/1535 („Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-

schriften…“, ABI. L 241 vom 17.9.2015, S1) im August 2019 notifiziert. Die 

gewählte Struktur der Nachweisführung im Hinblick auf die Nutzung unter 

verschiedenen Anwendungsregeln unter den grundlegenden Anforderungen 

aus der EU-Verordnung 2016/631 (RfG) schafft neben dem Bezug auf die o.a. 

nationalen Technischen Anschlussregeln des FNN auch die Möglichkeit, an-

dere nationale Netzanschlussanforderungen anderer EU-Länder, die auf der 

EU-Verordnung 2016/631 aufbauen, über eigenständige Anhänge oder auch 

Anhänge im FAEE-Regelwerk nachzuweisen. Dadurch wurde hier eine Grund-

lage zur Internationalisierung der FAEE-Regelwerke geschaffen, auf die be-

reits einige europäische Länder wie Österreich oder Spanien aufmerksam ge-

worden sind und mit ersten Überlegungen zur Anerkennung der Verfahren 

begonnen haben.  

Ausblick 2023 

Die TR 8 wird voraussichtlich Ende des Jahres in die öffentliche Konsultation 

gehen, es ist geplant die neuesten Entwicklungen der EZE-Datenbank abzu-

warten.  

Die Veröffentlichung der Regelwerke TR 3 Rev. 26 und TR 4 Rev. 10 hat in 

2022 stattgefunden und die Arbeiten der AGs zu den nächsten Revisionen 

sind gestartet. Mit einer Veröffentlichung wird jeweils in 2026 geplant. Es 

müssen vor allem Entwicklungen bei der VDE (FNN) und dem RfG abgewartet 

werden. 

In 2023 soll eine Änderung der NELEV beschlossen werden. In diesem Zusam-

menhang soll bei der FGW eine gemeinsame Datenbank der Einheitenzerti-

fikate der Niederspannung (VDE-AR-N 4105) und der Mittelspannung (VDE-

AR-N 4110) entstehen. Für diese wurde im Dezember in Abstimmung mit 

dem VDE (FNN) ein Anforderungsschreiben an das BMWK geschickt. 

Der Arbeitskreis komponentenbasierte Einheitenzertifizierung möchte bis 

zum Herbst 2023 ein Dokument ausarbeiten, dass die umfangreichen Diskus-

sionen zum Thema Modelle und Methoden zur Modellvalidierung beinhal-

tet. 

Der aus dem informellen Verbändetreffen entstandene Leitfaden zum Anla-

genzertifikat B soll revisioniert werden. 

5.3.1. AK TR 3 

Der Arbeitskreis TR 3 ist für die Weiterentwicklung der TR 3, die Nachweise 

zur Einhaltung von Messvorschriften für Erzeugungseinheiten und -anlagen, 

Speichern sowie Komponenten aufstellt, zuständig.  

Die Revision 26 der TR 3 wurde am 05.04.2022 vom FAEE verabschiedet und 

nach dem dreimonatigen Notifizierungsverfahren durch das BMWK in deut-

scher und englischer Sprache veröffentlicht.  

Die wichtigsten Änderungen der Rev. 26 sind: 

▪ Einarbeitung der Ergebnisse des Forschungsprojektes Netzharmonie 

▪ Neues Verfahren für LFSM-U und -O (P(f)) 
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▪ Bestimmung der Latenzzeit des Testaufbaus 

▪ Einarbeitung neuer Erkenntnisse sowie Erfahrungen aus MT21 der IEC 

61400-21-4 

▪ Einzelnachweisverfahren vom Anhang in das Hauptdokument überführt.  

Erstmalig wurde zudem eine Vergleichsversion zur vorherigen Revision (25) 

erstellt und die Möglichkeit gegeben, diese zu erwerben. 

Die Arbeiten der Arbeitsgruppen zur Revisionen 27 sind gestartet. Im Zeit-

plan wird mit einer Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant. Es müssen vor 

allem Entwicklungen bei der VDE (FNN) und dem RfG abgewartet werden. 

Für die Revision 27 wurden die AGs Wirk-/Blindleistung und EZA-Regler so-

wie die AGs Netzrückwirkungen und Oberschwingungen zusammengelegt. 

Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt die verschiedenen Arbeitsgruppen des 

Arbeitskreises. 

 

Abbildung 7: Übersicht FGW FAEE AK TR 3 

5.3.2. AK TR 4 

Der Arbeitskreis Modellierung/Validierung beschäftigt sich mit der Ausarbei-

tung und mit der Weiterentwicklung der TR 4. Diese Richtlinie spezifiziert die 

Anforderungen an Modellierungen und Validierungen von Simulationsmo-

dellen von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie Komponenten 

zur Beschreibung der elektrischen Eigenschaften am Netz. 

Die Revision 10 der TR 4 wurde in 05.04.2022 veröffentlicht. Die auf Englisch 

übersetzte TR 4 Rev. 10 sowie eine Vergleichsversion zu Rev. 9 wurden eben-

falls 2022 veröffentlicht. Die Wichtigsten Änderungen der TR 4 Rev. 10 sind:  

▪ Neuere Entwicklungen bei der IEC 61400-27 und der IEC 61400-21-4 wur-

den getestet und nun in der TR 4 berücksichtigt 

▪ EMT-Modelle (electromagnetic transients) werden behandelt, hierfür ist 

ein Nachweisverfahren aufgesetzt worden. Die TR 4 nimmt damit auch 

einen vor allem für Offshore-WEA relevanten Aspekt auf. 

▪ Es werden generische, plattformunabhängige Modelle werden behan-

delt.  

Die Arbeit an der TR 4 Rev. 11 hat begonnen, wofür ein fester Zeitplan fest-

gelegt wurde. Geplant ist bis Juni 2025 die Rev. 11 der TR 4 zu erstellen. Die 

neue Aufteilung der AK TR 4 Arbeitsgruppen ist in Abbildung 8 zu sehen. 
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Abbildung 8: Übersicht FGW FAEE AK TR 4  

5.3.3. AK TR 8 

Der Arbeitskreis TR 8 ist für die Weiterentwicklung einer einheitlichen Durch-

führungsbestimmung für die Zertifizierungsverfahren für Erzeugungseinhei-

ten und -anlagen, Speicher sowie Komponenten zuständig.  

Die Arbeitsgruppen des AK TR 8 haben 2022 an der Erstellung des Konsulta-

tionsentwurfes für die Revision 10 gearbeitet.  

Für die Arbeitsgruppen Zertifizierungsverfahren für Betriebsmittel sowie Zer-

tifizierungsverfahren für Erzeugungsanlagen gibt es keinen Obmann/keine 

Obfrau. Die Leitung der Arbeitsgruppen wurde deshalb aus der FGW-Ge-

schäftsstelle heraus von Simon Borsutzki übernommen.  

Die Arbeitsgruppen der Niederspannung und der Höchstspannung haben 

2022 ihre Arbeiten unter der Leitung von Simon Borsutzki fortgesetzt, da 

auch hier kein Obmann/keine Obfrau vorhanden ist. Die Arbeitsgruppe Nie-

derspannung hat ihren Entwurf bereits im AK TR 8 kommentieren lassen und 

bearbeiten nun die eingegangenen Kommentare. Die Arbeitsgruppe Höchst-

spannung ist noch im Prozess der Erstellung des ersten Entwurfes. 

Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt die verschiedenen Arbeitsgruppen des 

Arbeitskreises TR 8.  

 

Abbildung 9: Übersicht-FGW-AK TR 8 

Im FAEE wurden für den AK TR 8 zwei Beschlüsse zum Anlagenzertifikat B 

unter Auflage und der Korrektur zum Spannungsband verabschiedet. 

Der Zeitplan der TR 8 Revision 10 hat sich aufgrund des Anlagenzertifikates 

B unter Auflage, ausstehenden Arbeiten der AGs und der geplanten EZE-Da-

tenbank nach hinten verschoben. Die Konsultation, Verabschiedung und an-

schließende Veröffentlichung nach der dreimonatigen Notifizierung der TR 8 

Rev. 10 ist für Ende 2023 bzw. Anfang 2024 geplant. 

5.3.3.1. AK Komponentenbasierte Einheitenzertifizierung 

Der Arbeitskreis wurde entsprechend des Beschlusses der FAEE-Sitzung in 

2020 gegründet. Obfrau des Arbeitskreises ist Gesa Quistorf, Fraunhofer-

Institut für Windenergiesysteme. Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt,  

eine Systematik bzw. einen grundsätzlichen Ablauf für die komponentenba-

sierte Einheitenzertifizierung für EZE und Speicher zu entwickeln. Der Ar-

beitskreis wird Textentwürfe bzw. eine Vorgehensbeschreibung für den AK 
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TR 3, AK TR 4 sowie AK TR 8 erarbeiten, welche diese dann innerhalb der Ar-

beitskreise diskutieren und die Richtlinien integrieren werden. Hierzu tagt 

der AK aktuell alle vier Wochen.  

Der Arbeitskreis hat 2022 umfangreich zum Thema Modelle und Methoden 

zur Modellvalidierung diskutiert. Aktuell ist die Ausarbeitung eines Doku-

mentes bis zum Herbst 2023 geplant, in der Testarten, Prüfumgebungen und 

Komponenten definiert werden. Offen bzw. in Bearbeitung ist die Beschrei-

bung der Systematik. Der aktuelle Stand und die ersten Entwürfe des Doku-

mentes sollen in den Arbeitskreisen TR 3, TR 4 und TR 8 präsentiert und ab-

gestimmt werden. 

5.3.4. Treffen der Zertifizierungsstellen  

In dem Treffen der Zertifizierungsstellen (TdZ) werden eine Vielzahl von The-

men im Zusammenhang mit der Vereinheitlichung, der Qualitätssicherung 

und Verbesserung im Bereich der Betriebsmittel- und Anlagenzertifizierung 

besprochen. Dazu tagt das Gremium in der Regel einmal im Monat in einer 

Webkonferenz. Für eine Harmonisierung der Vorgehensweise der verschie-

denen Zertifizierungsstellen einigt sich das Treffen in einem Beschlussbuch 

auf ein einheitliches Vorgehen bei verschiedenen Fragestellungen, die in den 

bislang in den VDE-FNN-Projektgruppen zur Bearbeitung der Netzanschluss-

regeln wie auch den Technischen Richtlinien des FAEE noch nicht oder unzu-

reichend behandelt wurden und uneinheitliche Zertifikate verhindern sollen.  

Im Zuge der Anfrage durch das BMWK zum Zertifizierungsstand/Auslastung 

der Zertifizierungsstellen und dem Wirken des Anlagenzertifikates B unter 

Auflagen wurden 2022 drei Umfragen durchgeführt. 

Das bisher beim TdZ intern geführte Beschlussbuch, wird seit Juni 2022 öf-

fentlich auf der FGW-Webseite geführt. 

Im Zuge der Bearbeitung von Zeitfressern im Zertifizierungsprozess wurden 

Arbeitsgruppen zum E.9-Bogen, E.10-Bogen und einem digitalen Anhang ge-

gründet. Der geplante digitale Anhang soll die Einheitenzertifikate der VDE-

AR-N 4110 standardisieren und eine Arbeitserleichterung für den Anlagen-

zertifizierer bewirken. 

5.3.5. Datenbank der EZE- und Komponentenzertifikate 

Die Erzeugungseinheitenzertifikate-Datenbank (EZE-DB) soll zukünftig die 

gemeinsame Sammlung der Erzeugungseinheitenzertifikate und Komponen-

tenzertifikate der Niederspannung (VDE-AR-N 4105) und der Mittelspannung 

(VDE-AR-N 4110) darstellen. Die aktuelle Sammlung von EZE-Zertifikaten der 

Mittelspannung auf der Webseite wird erweitert bzw. abgelöst. Neben den 

Deckblattinformationen der EZE-Zertifikate sollen über die Datenbank der, 

durch das Treffen der Zertifizierungsstellen (TdZ) definierte, digitale Anhang 

und eine Parameterliste Nutzern bereitgestellt werden können. Über das 

Ausarbeiten eines Lastenheftes, der Task Force-Gruppe, soll die Program-

mierung der Datenbank in Auftrag gegeben werden, sodass voraussichtlich 

Ende 2023 eine Datenbank zur Verfügung steht. Die erleichterte Datenab-

frage und Eintragung sollen zukünftig die Arbeit der beteiligten Institutionen 

beschleunigen. Mit der Datenbank soll ein massiver Anschluss und Zubau von 

erneuerbaren Energien nach den Regelungen der NELEV ermöglicht und si-

chergestellt werden. 

Die Datenbank über die Einheiten- sowie Komponentenzertifikate dient als 

übersichtliche Planungsgrundlage für Planer, Hersteller, Betreiber, Netzbe-

treiber und Zertifizierungsstellen. Die Zertifikate werden von DIN EN 

ISO/IEC 17065-akkreditierten Zertifizierungsstellen im Auftrag von Herstel-

lern nach dem zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Netzanschlussregeln 

und den FGW-Mess-, Prüf- und Zertifizierungsvorgaben erstellt.  
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Die auf der FGW-Webseite veröffentlichte Liste der Einheiten- und Kompo-

nentenzertifikate beinhaltet circa 1.961 Einträge, Stand: 26.04.2022.  

In der nachfolgenden Abbildung 10 werden die Arbeitsthemen des FAEE kurz 

zusammengefasst.  

Abbildung 10: Übersicht FAEE-Arbeitsthemen 

5.3.6. Messinstitute-Treffen 

Beim Treffen der Messinstitute wurde ein Ringversuch zu Blindleistung 

durchgeführt. Dabei soll die Leistung der teilnehmenden Labore im Hinblick 

auf die Prüfung 4.2.3 „Vermessung einzelner Arbeitspunkte des spannungs-

abhängigen P-Q-Diagramms“ aus FGW-TR 3 Revision 25 untersucht werden. 

Die Ergebnisse wurden bewertet und in einem finalisierten Bericht veröffent-

licht.  

Weiterhin konnte der Abschlussbericht für den Ringversuch „TR 3 Netzrück-

wirkungen 2018“ fertiggestellt werden.  

Für 2023 ist ein Ringversuch zum Thema Schalthandlungen geplant.   

5.3.7. Verbändeübergreifende Gespräche zum Thema 

Nachweisführung hinsichtlich der Konformität mit 

den Netzanschlussregeln bei der Leistungsklasse 135 

kW bis 950 kW 

Die FGW hat verbändeübergreifende Gespräche mit Vertretern des Bundes-

verbands Solarwirtschaft e.V., des Bundesverbandes Windenergie e.V., des 

Fachverbandes Biogas e.V., des Bundesverbands Erneuerbare Energien, des 

Verbandes kommunaler Unternehmen e.V., Netzbetreibervertretern aus der 

FNN PG TAR MS/HS, Vertretern der Anlagen-Betreiber und dem VAZ initiiert.  

In regelmäßigen Treffen werden Themen wie die Problematik der Kapazitäts-

engpässe der Zertifizierungsstellen, die Qualität der vorgelegten Unterlagen 

oder Bürokratie des Zertifizierungsprozesses besprochen. Die Idee hinter 

den Verbändegesprächen ist es, miteinander anstatt übereinander zu spre-

chen, um so gemeinsame Lösungen im Sinne der Energiewende und gleich-

zeitig der Netzsicherheit zu erarbeiten.  

Die Webinarreihe zum Thema „Erfolgreicher Netzanschluss für Erzeugungs-

anlagen am Mittelspannungsnetz für Betreiber, Fachplaner und Installa-

teure“ wurde 2022 erfolgreich mit 862 Teilnehmenden 18-mal durchgeführt. 

Dabei wurden die Themenkomplexe „Anlagenzertifikat B“, „Inbetriebset-

zungserklärung & Konformitätserklärung“ sowie „Grundlagen & Netzan-

schlussantrag“ von erfahrenen Zertifizierern an praktischen Beispielen vor-

gestellt. Der Fokus auf auszufüllenden und einzureichenden Dokumenten 
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vermittelt das erforderliche Wissen, um den Prozess des Netzanschlussver-

fahrens ohne Verzögerungen zu durchlaufen. 

Leitfaden zum Anlagenzertif ikat B 

Um der Branche zusätzliche Hilfestellung im Rahmen des Netzanschlusses 

von Erzeugungsanlagen und Speichern beim Anlagenzertifikat B zu bieten, 

wurde am 04.10.2022 ein Leitfaden für Planer, Projektierer und Errichter von 

Erzeugungsanlagen (EZA) veröffentlicht, welcher durch Teilnehmende der in-

formellen Verbändegespräche erarbeitet wurde. Er stellt zunächst den recht-

lichen Rahmen und den Anwendungsbereich dar, gibt einen Überblick über 

den gesamten Nachweisprozess und zeigt die notwendigen Dokumente für 

diesen Prozess auf. Hiermit sollen Anwender möglichst praxisnah unterstützt 

werden, um erfolgreich durch das Zertifizierungsverfahren zu gelangen. 

Für 2023 ist eine 2. Revision des Leitfadens geplant. Arbeiten der AG haben 

diesbezüglich auch schon stattgefunden. 

5.4. FA WINDPOTENZIAL – TR 6 

Der Fachausschuss Windpotenzial (FA WP) ist für die Erstellung und Bearbei-

tung der Technischen Richtlinie  

Teil 6:  Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen 

zuständig. 

Der FA WP traf sich im Jahr 2022 zu zwei regulären Meetings und des Weite-

ren zu drei außerordentlichen Treffen mit ausgewählten Themenschwer-

punkten. Die zusätzlichen Termine wurden angesetzt, da es bei den regulä-

ren Terminen meist an Zeit fehlt, die unterschiedlichen Themen der TR 6 in 

angemessener Tiefe zu diskutieren. 

Die Arbeit des FA WP konzentrierte sich auf die Revision 12 der TR 6, die im 

Jahr 2023 veröffentlicht werden soll. Neben der Konkretisierung einzelner 

Themen wie z. B. Datenintegrität oder Dokumentation stand eine grundsätz-

liche Überarbeitung für die Revision 12 an. 

Es wurde sich zum Ziel gesetzt, in der gesamten Richtlinie genauer herauszu-

arbeiten, welche in der TR 6 formulierten Anforderungen Voraussetzung für 

ein konformes TR 6 Gutachten sind. Es soll klar in Kann, Soll- und Muss-Vor-

schriften unterschieden werden. Dabei soll die Kann-Vorschrift empfehlen-

den Charakter haben. Von einer Soll-Vorschrift darf nur mit Erläuterung und 

Begründung abgewichen werden und geht im Regelfall einer Erhöhung der 

Unsicherheiten einher. Wird eine Muss-Vorschrift nicht erfüllt, ist kein TR 6 

konformes Gutachten möglich. 

Für die konsequente Umsetzung der Kann-Soll-Muss-Regelung war eine Prü-

fung der gesamten Formulierungen in der Richtlinie nötig. Bei der Prüfung 

und Diskussion sind die Themen „Repräsentativität“ und „Komplexität“ in 

den Fokus geraten. Der AK Konformität hat dafür die Definition der Reprä-

sentativität überarbeitet und Vorschläge für die Anpassung der bisherigen 

Grenzen an die neue Regelung in den FA WP eingebracht. 

In einer neu gegründeten Arbeitsgruppe wurde zudem über eine umfas-

sende Umfrage im FA WP zu 30 verschiedenen Standorten ein neuartiges 

Komplexitätskriterium entwickelt, dass insbesondere - und im Unterschied 

zu den bisher existierenden - für die Ermittlung des Windpotenzials ausge-

legt ist. 

Der FA WP hat zudem das Projekt LoTar unterstützt, siehe Kapitel 7.3.  

Ausblick 2023 

Der FA WP wird seine umfassende Überarbeitung der TR 6 fortsetzen. Es sind 

mindestens zwei Sitzungen geplant.  

Im Rahmen des Projekts LoTar ist ein Ringversuch im FA WP zur Ermittlung 

des Lidar-Fehlers im komplexen Gelände geplant. 
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Bei der praktischen Anwendung der TR 10 ist aufgefallen, dass die Dokumen-

tation bei Eingriffen durch den Direktvermarkter oft nicht ausreichend ist.  

Oft fehlen zeitliche Angaben, ohne die unklar bleibt, welche Eingriffe des Di-

rektvermarkters zu Entschädigungen führten. Sind diese Zeiten nicht klar ab-

grenzbar, bleibt ebenfalls unklar, wann entgangene Erträge zu den fiktiven 

Verlusten nach Vorgabe des EEG hinzugerechnet werden müssen und in den 

Standortertrag einzubeziehen sind. 

Der FA BS hat nach Diskussion der Problematik den Arbeitskreis Methodik 

beauftragt, mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten. Die dafür gegründete 

Arbeitsgruppe „Fiktive Verluste“ konnte noch im Jahr 2022 dafür einen Vor-

schlag erarbeiten, der 2023 in den Arbeitskreisen und im Fachausschuss vor-

gestellt werden soll. 

Ausblick 2023 

Im Jahr 2023 sind zwei Sitzungen geplant. Der Vorschlag der AG Fiktive Ver-

luste zum Umgang mit Eingriffen des Direktvermarkters wird im FA BS disku-

tiert werden und mögliche Anpassungen für eine Revision 3 der TR 10 vorge-

nommen und beschlossen werden. 

Für die für 2023 geplante Revision 3 werden weitere Änderungen und An-

passungen geprüft werden z. B. die Ausarbeitungen des AK Kategorisierung 

zur Validierung der Zuordnung der Statusmeldungen und einige Klarstellun-

gen an der Methodik, deren Notwendigkeit im Rahmen der Ringversuche 

aufgefallen sind. 

Die Dokumentation zum einheitlichen Datenaustauschformat TR 10 wird 

nach einer abschließenden Prüfung veröffentlicht und zum Download bereit-

gestellt werden können. 

Es wird mindestens Wiederholungen der bisherigen zwei Ringversuche ge-

ben. 

5.5. FA INSTANDHALTUNG 

Der Fachausschuss Instandhaltung (FAIH) bearbeitet den gesamten Themen-

komplex der Technischen Richtlinie 

Teil 7:  Betrieb und Instandhaltung von Kraftwerken für Erneuerbare Energien.  

Darunter fallen Begriffe und Definitionen, Prozesse der Instandhaltung, 

Nachweisprüfungen, Arbeitsschutz, Informationssicherheit, Anlagenverant-

wortung sowie Analysen und Verfahrensoptimierung. Im FAIH werden be-

kannte Verfahren aus anderen Branchen geprüft, gegebenenfalls angepasst 

und in die Technischen Richtlinien übernommen. Durch das Engagement ei-

niger Betreiber und Betriebsführer wird verstärkt Augenmerk auf die einspei-

seübergreifende Ausarbeitung des Regelwerks gerichtet, die in vielen Fällen 

mit wenig Aufwand für die ursprünglich auf Windenergie bezogenen Verfah-

ren für andere erneuerbare Energien erweitert werden können. Die Arbeit 

des FAIH wird aufgrund paralleler Bearbeitung in mehreren Arbeitskreisen 

und Arbeitsgruppen organisiert und die TR 7 in Rubriken kommentiert und 

veröffentlicht.  

In 2022 ist ein neuer AK Informationssicherheit vom FAIH eingesetzt worden, 

mit dem Ziel erforderliche IT-Sicherheitsmaßnahmen für die Windenergie-

branche zur Erfüllung des geforderten gesetzlichen und normativen Rah-

mens als Empfehlung an Akteure, vor allem Betreiber und Betriebsführer der 

Windenergiebranche klarzustellen.  

Weiterhin ist der AK Arbeitsschutz eingesetzt worden. Schwerpunkt liegt 

hierbei auf die Pflichten unterschiedlicher Marktteilnehmer in Bezug auf den 

Arbeitsschutz darzustellen.  

Der Fachausschuss Instandhaltung tagte im Jahr 2022 auf einer Sitzung. Er ist 

für die folgenden Rubriken der Technische Richtlinien TR 7 „Instandhaltung 

von Kraftwerken für Erneuerbare Energien“ zuständig, siehe Abbildung 11: 
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Abbildung 11: Übersicht Fachausschuss Instandhaltung  

Auf den Sitzungen des FAIHs werden die Arbeitsfortschritte der Arbeitskreise 

vorgestellt und koordiniert, darüber hinaus Aktivitäten anderer Organisatio-

nen und Verbände zusammengefasst und im Hinblick auf die Ziele der TR 7 

bewertet. Ergebnisse aus Forschungsprojekten aus dem Bereich 

Digitalisierung und effizienter Betrieb von Windenergieanlagen werden dem 

FAIH dargestellt und praxisnahe Einschätzungen der Forschungsprojekte ver-

merkt. Dabei werden auch Software-Lösungen aus der Forschung präsentiert 

und im Hinblick auf die TR 7 und ihre Praxistauglichkeit diskutiert. 

Damit die in den einzelnen Rubriken enthaltenen Fachbegriffe und Definiti-

onen einheitlich verfügbar bleiben, wurden Begriffe aus allen Technischen 

Richtlinien in einer Webdatenbank veröffentlicht, um die harmonisierte Ver-

wendung von rubriken- und richtlinienübergreifenden Begriffen zu ermögli-

chen.  

Ausblick 2023 

Das breite Themenspektrum und die begonnenen Aufgaben des FAIHs sollen 

in den Arbeitskreisen weiterentwickelt werden. Dazu werden alle FAIH-Ar-

beiten vom Lenkungskreis koordiniert und unterstützt. Durch eine Umstruk-

turierung des Hauptteils (Rubrik A) soll die Anwendbarkeit der TR 7 verbes-

sert werden. Damit einhergehend wird an einem Konzept gearbeitet, um die 

TR 7 zu digitalisieren. 

5.5.1. AK Lenkungskreis 

Der „Lenkungskreis“ überarbeitet die allgemeine Rubrik A0 der TR 7, um eine 

Anwendung der TR 7 im Rahmen von Akkreditierungen im Zusammenhang 

mit Qualitätssicherungen und Managementnormen zu erleichtern und eine 

bessere Verknüpfung mit den anderen Rubriken zu erreichen. Der Lenkungs-

kreis prüft die Zusammenhänge zwischen der Rubrik A0 und den einzelnen 

Rubriken, deren Zielsetzungen und Arbeitsfortschritte, Bezüge zu anderen 

Richtlinien und Normen. 

5.5.2. AK Gründung- und Tragstrukturen 

Der AK „Gründungs- und Tragstrukturen“ ist für die TR 7-Rubrik B3 zur Über-

prüfung und Überwachung von Gründungs- und Tragstrukturen bei 
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Windenergieanlagen verantwortlich. Die Richtlinie betrachtet ausschließlich 

die reine Schadensregulierung anstatt Schadensursache bei der Instandhal-

tung. Zur Weiterentwicklung der Rubrik sollen Inhalte aus dem Offshore-Be-

reich aufgenommen werden. Schadensuntersuchungen als auch Varianten 

zur Schadensbehebung und somit Problemlösungen bspw. zu Schraubver-

bindungen und Korrosion diskutiert werden. Allgemein wird es für sinnvoll 

erachtet, Ursachen und Probleme zu erkennen, zu beschreiben, zu systema-

tisieren und daraus Vergleichbarkeiten zu on- und offshore ziehen zu kön-

nen. Um Expertisen für On- und Offshore zu gewinnen, hat FGW e.V. gemein-

sam mit WAB e.V. Seminare bzw. Branchengespräche veranstaltet.  

Ausblick 2023 

Es gibt weitere Betrachtungen, um Themenspektren wie Bewertungen und 

Erfahrungen von Drohneneinsätzen an Türmen oder nasse Keller an Hybrid-

themen in die Rubrik B 3 aufzunehmen. Arbeitsschutzthemen wie Gefähr-

dungsbeurteilungen, Qualifikation von Personal als auch Hinweise zum WEA-

NIS stehen zur Diskussion. Die Veröffentlichung einer 2. Revision ist für das 

1. Quartal 2024 geplant.  

5.5.3. AK Arbeitsschutz 

Inhaltlich befasst sich dieser Arbeitskreis mit Definition und Benennung von 

verschiedenen Organisationsformen und Servicekonzepten unterschiedli-

cher Marktteilnehmer, sowie die Darstellung der daraus resultierenden 

Pflichten im Rahmen des Arbeitsschutzes, im Besonderen den Pflichten zur 

Gefährdungsbeurteilung (Verknüpfungen mit den Inhalten der TR 7) und der 

Wahrnehmung von Pflichten der einzelnen Akteure untereinander (Informa-

tionsfluss). Ebenso befasst sicher der AK mit der Festlegung der Verantwort-

lichkeiten und Prozessabläufen bei verschiedenen Betriebszuständen: Zu-

ständigkeiten bezüglich der Informations-, Verteilungs-, Kommunikations- 

und Dokumentationspflichten. Das Ziel ist die Vereinheitlichung der Pflichten 

unterschiedlicher Akteure mit Bezug zum Arbeitsschutz. Die Ergebnisse flie-

ßen in das Kapitel A2 der Technischen Richtlinie 7. 

Ausblick 2023 

Ziel für 2023 ist eine Revision der Rubrik A2, dafür arbeitet der AK unter der 

Leitung von Obmann Michael Rückert an einer neuen Fassung. Die Sitzungen 

finden alle 1,5 Monate statt, dort werden Arbeitspakete verteilt. Die Revision 

ist so weit fortgeschritten, dass im Juni der erweiterte AK Arbeitsschutz in 

Kenntnis gesetzt und dort abschließende Arbeitspakete verteilt werden sol-

len. 

5.5.4. AK Informationssicherheit 

Der AK Informationssicherheit erstellt eine Handlungsempfehlung an Ak-

teure der Windenergiebranche vor allem Betreiber und Betriebsführer. Ziel 

ist die Klarstellung der erforderlichen IT-Sicherheitsmaßnahmen für die 

Windenergiebranche zur Erfüllung des geforderten, gesetzlichen und norma-

tiven Rahmens.  

Die BSI-KritisV ist seit 01.01.2022 in Kraft, wodurch viele Betreiber von Er-

zeugungsanlagen (EZA) und virtuellen Kraftwerken (Anlagen zur Bünde-

lung/Steuerung elektrischer Leistung) verantwortlich für die Umsetzung von 

technischen und organisatorischen Maßnahmen für Kritische Infrastrukturen 

sind. Da in der Windenergiebranche unterschiedliche Unternehmensmo-

delle mit verschiedenen Akteuren und kleinteiligen Eigentümerstrukturen 

kooperieren, soll in dieser Rubrik geklärt werden, in welchem Umfang be-

stimmte Marktteilnehmende von den Anforderungen des BSIG (Gesetz über 

das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und EnWG (Ener-

giewirtschaftsgesetz) betroffen sind. Dazu zählen u. a. die Auflistung der Ak-

teure, die ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) implemen-

tieren müssen, der ISMS-Geltungsbereich, die Auflistung der schreibenden 

oder lediglich lesenden Zugriffe auf Teile der IT-Infrastruktur, den 
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Maßnahmen für betroffene Datenschnittstellen und den Maßnahmen für 

Datenübermittlungsverfahren. 

5.5.5. AK Nachweisprüfung 

Im Rahmen von Betrieb und Instandhaltung von Dezentralen Einspeisern 

sind durch den Betreiber zu veranlassende Nachweisprüfungen verschie-

denster Art erforderlich. Als Nachweisprüfungen werden alle Prüfungen auf-

gefasst, deren wiederholte, erfolgreiche Durchführung von den Betreibern 

aufgrund gesetzlicher Vorgaben - unaufgefordert oder auf Anfrage - gegen-

über einer anfordernden Stelle nachgewiesen werden muss. Die Anforderun-

gen an die Art der Prüfungen und an die Form der Dokumentation unter-

scheiden sich zwischen den fachlichen Disziplinen, z. B. bzgl. Arbeitsschutz, 

Netzkonformität oder Stand- und Verkehrssicherheit. Die Forderungen an 

die zu führenden Nachweise hängen hinsichtlich Form, Umfang, Fristen, Gut-

achten, Fachbegriffen etc. von den Vorgaben der jeweils anfordernden Stelle 

ab.  

Bei Betreibern bzw. Betriebsführern besteht eine gewisse Unsicherheit bzgl.  

der tatsächlichen Verpflichtungen, da die Verpflichtungen nicht nur unter-

schiedliche Disziplinen betreffen, sondern sich zusätzlich aus einer Vielzahl 

verschiedener Gesetze, Normen und Richtlinien ergeben. Die Rubrik B1 der 

TR 7 soll diese Anforderungen übersichtlich und nachvollziehbar darstellen, 

ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen.  

Der AK hat die Nachweisprüfungen drei Risikobereichen zugeordnet: 

▪ Stand- und Verkehrssicherheit 

▪ Arbeitsschutz 

▪ Netzkonformität 

Diese Gliederung der erforderlichen turnusmäßigen Nachweisprüfungen 

wird in Abbildung 12 dargestellt.  

 

Abbildung 12: Turnusmäßige Nachweisprüfungen 

5.5.6. AK GSP  

Das Globale Service Protokoll (GSP) bietet einen Standard zur Vereinheitli-

chung des Austausches von Instandhaltungsinformationen von Anlagen der 

erneuerbaren Energien. Die Kommunikation zwischen Betreibern, Serviceun-

ternehmen und Sachverständigen wird somit digitalisiert, standardisiert und 

damit deutlich vereinfacht. 

Der AK GSP erarbeitet weiter intensiv die Revisionierung der TR 7 Rubrik D3 

– Globales Service Protokoll (GSP). Zum Zwecke der Steigerung der Markt-

durchdringung wird das GSP für den Anwender vereinfacht und moderni-

siert. Dabei wirken diverse Mitglieder der FGW e.V. wie Unternehmen der 

Softwareentwicklung und Forschungsinstitutionen mit Betreibern zusam-

men, um Hürden der Anwendbarkeit weiter abzubauen und die Kompatibili-

tät und Automatisierung der Kommunikation aller an der Instandhaltung be-

teiligten Unternehmen zu steigern. 
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In den Jahren 2022 und 2023 fanden rund 50 Sitzungen im Online-Format 

statt in denen das Austauschformat deutlich überarbeitet werden konnte. 

Hierbei wurden u. a. die Gesamtstruktur des GSP und Datensicherheit ver-

bessert und die Zahl obligatorischer Angaben verringert, sowie die Abbildung 

der Komponentenstruktur einer Anlage überarbeitet. 

Nachdem abschließende Punkte zur Datensicherheit und Dokumentation 

noch ausstehen, wird die Veröffentlichung der Revision 1 der TR 7 Rubrik D3, 

inklusive des GSP-Schemas in der TR 7 D3 Anhang A zum frei verfügbaren 

Download bei der FGW, im Laufe des Jahres 2023 erwartet. 

5.5.7. AK Anlagenverantwortung 

Mit der Veröffentlichung der TR 7 A1 Revision 1 am 09.06.2020 wurden we-

sentliche Grundlagen für eine rechtssichere Organisation geschaffen.  

Die Rubrik A1 bietet eine Handlungs- und Umsetzungshilfe zum Thema Anla-

genverantwortung und Arbeitssicherheit im Bereich der erneuerbaren Ener-

gien, wobei relevante Rollen für eine rechtssichere Organisation von Arbei-

ten an elektrischen Energieanlagen konkretisiert werden.  

Der Informationsfluss zwischen Betreiber, Betriebsführer, Netzbetreiber und 

weiteren Dienstleistern wird beschrieben. Anhand von Beispielen aus der 

Branchenpraxis werden dem Anwender konkrete Lösungsmöglichkeiten an-

geboten. Der AK tagt seit der Veröffentlichung der Revision 1 einmal pro 

Jahr, um Aktualisierungen zu prüfen. 

5.5.8. AG Elektrische Prüfung 

Die AG Elektrische Prüfung erstellt mit anderen AGs die Rubrik B2 „Prüfun-

gen der elektrischen Betriebsmittel und Infrastruktur“. Da bisher keine ein-

heitliche Handlungsanweisung für das Prüfen von EZA und elektrischen Be-

triebsmitteln im Bereich der erneuerbaren Energie existiert und sich daher 

in der Praxis unterschiedliche Bewertungskriterien bei elektrischen 

Prüfungen hinsichtlich Erfordernisses, Umfang und Ergebnis ergeben, erar-

beitet die AG Elektrische Prüfung EZA einen Leitfaden für den Interessenten-

kreis Betreiber/Betriebsführer, Anlagenbetreiber und Wartungsunterneh-

men. Die resultierende Rubrik B2 wird vorhandene Prüfvorschriften (z. B. 

DGUV-Vorschrift 3) durch Spezifikationen für die elektrotechnische Prüfung 

von EZA und den zugehörigen elektrischen Betriebsmitteln ergänzen, um Ge-

fahren und Risiken bestmöglich zu minimieren.  

Ausblick 2023 

Das Dokument strebt nach der Zusammenführung unterschiedliche Perspek-

tiven von wiederkehrenden Prüfungen in Bezug auf SystStabV, BetrSichV, 

DGUV Vorschrift 3, Anschlussbedingungen und DIN VDE 0105-100. 

Die Veröffentlichung der TR 7 B2 Rev.0 wurde auf 2023 verschoben. Zurzeit 

werden Kommentare zur TR 7 B2 Rev.0 von der AG Elektrische Prüfung be-

arbeitet.  
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5.6. FA ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT – TR 9 

Der Fachausschuss Elektromagnetische Verträglichkeit (FA EMV) 

Teil 9:  Bestimmung der hochfrequenten Emissionen von regenerativen Energie-
erzeugungseinheiten  

entwickelt eine Prüfvorschrift zur Bestimmung feldgebundener elektromag-

netischer Störaussendungen. Diese Prüfvorschrift ist notwendig, um u. a. si-

cherheitsrelevante Funkdienste vor Störungen durch erneuerbare Energie-

erzeuger zu schützen. Sie soll einen belastbaren Nachweis der gesetzlich vor-

geschriebenen Konformitätsanforderungen nach dem Deutschen EMV-Ge-

setz erleichtern. 

Obmann des FA EMV und des GAK FGW TR09/DKE 383.0.40 ist Kevin Herr-

ling.  

Der AK TR 9 tagte zuletzt am 24.11.2022 in Präsenz. Hier zeigte sich, dass die 

TR 9 Rev. 1 aktuell gut anwendbar ist.  

Die TR 9 richtet sich nach der neuen Revision der CISPR11 (CISPR11 Ed. 11) 

bis die neue Revision CISPR37 herausgegeben ist. Danach ist eine Revisionie-

rung der TR 9 vorgesehen. Zurzeit werden Kommentare und Themenwün-

sche für die TR 9 Rev.2 gesammelt. 

AUSBLICK 2023 

Änderungen in der internationalen Normgebung werden zu Anpassungen in 

der FGW-Richtlinie TR 9 führen. Deshalb werden nach Veröffentlichung der 

internationalen Vorgaben weitere Sitzungen im GAK FGW TR 9/DKE 383.0.40 

notwendig werden. Der Obmann Kevin Herrling wird entsprechend informie-

ren, weswegen weiterführende Arbeiten an der TR 9 etwas Zeit haben. 

5.7. FA BETRIEBSDATEN UND STANDORTERTRAG – TR 10 

Der Fachausschuss Betriebsdaten und Standortertrag (FA BS) ist für die Er-

stellung und Bearbeitung der Technischen Richtlinie  

Teil 10:  Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme 

zuständig. 

Der FA BS traf sich im Jahr 2022 im Frühjahr als Webkonferenz und im Herbst 

als Präsenzveranstaltung in Berlin.  

Im Frühjahr 2022 wurde der Ringversuch des Vorjahres leicht modifiziert 

wiederholt (RV-1.1). Von den 11 Teilnehmenden Firmen haben acht erfolg-

reich abgeschlossen.  

Anschließend begannen die Vorbereitungen für einen weiteren, neuen Ring-

versuch mit Betriebsdaten von einem anderem Anlagenherstellers. Bei der 

Vorbereitung des Ringversuch RV-2.0 zeigten sich einige Schwierigkeiten bei 

der Zuordnung der Statusmeldungen in die EEG-Verfügbarkeitskategorien. 

Für diese Unklarheiten konnten schließlich durch die AG Ringversuch Lösun-

gen gefunden werden und die Anmeldung zum RV-2.0 im Dezember 2022 

gestartet werden. 

Die Erkenntnisse bei der Vorbereitung des Ringversuches führten zu der 

Frage, ob die Anforderungen an die Validierung der Zuordnung der Status-

meldungen in der Revision 2 der TR 10 ausreichend klar formuliert sind. Im 

Arbeitskreis Kategorisierung & Zertifizierung wurde dies diskutiert und Än-

derungen am betreffenden Kapiteln für eine Revision 3 vorbereitet. 

Für Betreiber und Hersteller von WEA wurde zeitgleich ein Informations-

schreiben über die Erfassung von Statusmeldungen während des Betriebs für 

die spätere Anwendung der TR 10 verfasst und im Juli veröffentlicht. Ziel des 

Schreibens war eine Klarstellung der Vorgaben der TR 10. Die 
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Veröffentlichung sollte eine Hilfestellung darstellen, so dass die Betreiber 

nach fünf Jahren Betrieb auf eine eindeutige und weitgehend automatisierte 

Auswertung der vorgehaltenen Betriebsdaten durch die Prüflabore zurück-

greifen können. 

Das mit verschiedenen Anbietern von Betriebssoftware ausgearbeitete ein-

heitliche Datenaustauschformat für die TR 10 wurde 2022 bei einem Treffen 

diskutiert und ein angepasster Entwurf vorbereitet. 

6. Externe Gremien 

Für die gemeinsame Bearbeitung internationaler Normen haben DKE und 

FGW einige FGW-Gremien als nationale IEC-Spiegelgremien und gemein-

same Arbeitskreise (GAK) 383.0.x für Normen der IEC-61400-Reihe benannt. 

IEC-Kommentierungen, -Anfragen und -Abstimmungen werden über diese 

GAK direkt behandelt und von FGW über den DKE K383 (Nationales Spiegel-

komitee) mit den zuständigen IEC-Gremien kommuniziert. Aktuell bestehen 

die in Tabelle 1 dargestellten FGW-DKE-GAK. 

Neben der Neu- und Weiterentwicklung von Technischen Richtlinien findet 

in den Fachausschüssen der FGW auch die Kommentierung von externen Re-

gelwerken z. B. den IEC-Richtlinien der Reihe IEC 61400 sowie von Norment-

würfen europäischer Normungsverbände statt. Bzgl. des IEC gelangten die 

entsprechenden FGW-Arbeitsergebnisse über die Deutsche Kommission für 

Elektrotechnik und dem IEC-Sekretariat in die entsprechenden IEC-Arbeits-

gremien.  

Tabelle 1 enthält eine Auflistung relevanter IEC-Bezüge zu den Richtlinien 

und Gremien der FGW: 

 

 

Fachausschuss (FA) TR IEC-Richtlinie 

Schallemission  
(FA-Lärm und GAK 383.0.11) 

TR 1 IEC 61400-11 

Leistungskennlinie  
(FA LK und GAK 383.0.12) 

TR 2, 
TR 5 

IEC 61400-12-1 
IEC 61400-50 gemeinsam mit GAK 
383.0.15 

Elektrische Eigenschaften  
(FA EE,  
TR 3 und GAK 383.0.21 
TR 4 und GAK 383.0.27) 

TR 3, 
TR 4, 
TR 8 

IEC 61400-21, IEC 61400-27-1 und IEC 
61400-27-2 und EN 50549-1, -2, -x 

Windpotenzial  
(FA WP und GAK 383.0.15) 

TR 6 IEC61400-15 
IEC 61400-50 gemeinsam mit GAK 
383.0.12 

Instandhaltung  
(FA IH) 

TR 7 IEC 61400-6, 25-x, 26-1, 26-2, -31. NA 
005 DIN-Normenausschuss Bauwesen 
(NABau) NA 005-51-07-07 AK Arbeits-
kreis Wiederkehrende Prüfungen 

Elektromagnetische Ver-
träglichkeit  
(FA EMV und GAK 383.0.40) 

TR 9 IEC 61000-6; CISPR 11,  
IEC61400-40, 
CISPR 16-2-3,  
EN 50373 

Tabelle 1: Fachausschuss-GAK Bezug zu IEC-Richtlinien 

6.1. INTERNATIONALISIERUNG DER FGW-AKTIVITÄTEN 

FGW hält Kontakt zu den internationalen Regelgebern und pflegt die Zusam-

menarbeit zu Partner-Organisationen außerhalb von Deutschland. 

Internationale Kooperationen wie z. B. zu CENELEC oder dem IEC RE sollen 

weiter ausgebaut werden. Durch solche Kooperationen könnten vertraute 
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und nach Themen strukturierte Fachgremien der FGW-Aufgaben aus inter-

nationalen Gremien unterstützen. 

In diesem Kontext wurden von Prof. Jens Fortmann (HTW Berlin und Obmann 

der TR 4) und Fritz Santjer (UL International und Obmann der TR 3) zwei Vor-

träge zum Thema “ Conformity Assessment of Unit & Plant-level Capability 

and Performance with Technical Requirements” am 05.12.2022 durchge-

führt. 

Die Beiträge wurden seitens des Gastgebers Dr. Jens C. Boemer (Principal 

Technical Leader des Electric Power Research Institute EPRI) als sehr wertvoll 

betrachtet und stellen einen ersten wichtigen Schritt zu einer weiterführen-

den Kooperation zwischen EPRI in den USA und FGW in Deutschland dar. Ziel 

ist dabei die Annäherung der beiden Systeme zur Netzanbindung. 

Exkurs: 

Das Electric Power Research Institute (kurz EPRI) ist eine US-amerikanische 

Forschungs- und Entwicklungsorganisation., welche sich mit der Erzeugung, 

dem Transport und der Nutzung von Elektrizität zum Wohle der Gemein-

schaft beschäftigt. Das Institut wurde 1972 in Palo Alto (Kalifornien) gegrün-

det als Reaktion auf den Great Northeastern Blackout im Jahr 1965, welcher 

30 Millionen Menschen von der Elektrizität abschnitt. Das Ziel des Instituts 

ist die Entwicklung von sicherer, zuverlässiger, bezahlbarer und sauberer 

Energie, wozu das Institut globale Zusammenarbeit und wissenschaftli-

che/technische Innovationen vorantreibt. EPRI betreibt drei Speziallabore, 

welche zu den Themenschwerpunkten Erzeugung, Kernenergie und Energie-

transport und -nutzung forschen. Unterstützt wird das EPRI durch ein Netz-

werk, welches mehr als 1400 Experten aus dem Elektrizitätssektor, der Wis-

senschaft und der Regierung umfasst. Diese helfen dem EPRI neben der 

Durchführung seiner Forschung bei der Breitstellung von Ergebnissen, bei 

der Wissensverbreitung und der Umsetzung. 

Zusätzlich ist im April 2023 ein Vortrag zum Thema „Conformity Assessment 

of Unit & Plant-level Capability and Performance with Technical Require-

ments“ geplant, welchen Mark Meuser (FGH und Obmann der TR 8) halten 

wird. 

6.2. REVISIONEN DER TECHNISCHEN RICHTLINIEN 

In 2022 sind die Technischen Richtlinien TR 3 Rev. 26 und TR 4 Rev. 10 revi-

sioniert worden.  

In der folgenden Tabelle 2 werden die Technischen Richtlinien und geplante 

Revisionen für 2023/24 aufgeführt. 

Teil Titel Kurztitel Geplante 
Revision 

1 Bestimmung der Schallemissionswerte TR 1  

2 Bestimmung von Leistungskennlinie und 
standardisierten Energieerträgen 

TR 2 19 

3 Bestimmung der elektrischen Eigenschaf-
ten von Erzeugungseinheiten am Mittel-, 
Hoch- und Höchstspannungsnetz 

TR 3 - 

4 Anforderungen an Modellierung und Vali-
dierung von Simulationsmodellen der 
elektrischen Eigenschaften von Erzeu-
gungseinheiten und -anlagen 

TR 4 - 

5 Bestimmung und Anwendung des Referen-
zertrages 

TR 5 9 

6 Bestimmung von Windpotenzial und Ener-
gieerträgen 

TR 6 12 

7 Betrieb und Instandhaltung von Kraftwer-
ken für erneuerbare Energien: 

 - 
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7 Allgemeiner Teil TR 7  
Rubrik A 

- 

7 Anlagenverantwortung TR 7 
Rubrik A1 

- 

7 Prüfung von elektrischen Arbeits- und Be-
triebsmitteln 

TR 7 Rubrik 
B2 

1 

7 Fachspezifische Anwendungserläuterung 
zur Überwachung und Überprüfung von 
Gründung und Tragstrukturen bei Wind-
energieanlagen 

TR 7  
Rubrik B3 

2 

7 Zustands-Ereignis-Ursachen-Schlüssel für 
Erzeugungseinheiten (ZEUS) 

TR 7 Rubrik 
D2 

- 

7 Globales Service Protokoll (GSP) Einheitli-
ches Datenformat für den elektronischen 
Austausch von Daten im IH-Prozess 

TR 7  
Rubrik D3 

- 

7 Globales Service Protokoll (GSP) Anhang A: 
XML-Schemadokumentation 

TR 7 
Rubrik D3  
Anhang A 

- 

8 Zertifizierung der elektrischen Eigenschaf-
ten von Erzeugungseinheiten und -anlagen, 
Speicher sowie deren Komponenten am 
Stromnetz 

TR 8 10 

9 Bestimmung der hochfrequenten Emissio-
nen von regenerativen Energieerzeugungs-
einheiten 

TR 9 2  

10 Verfahren zur Ermittlung des Standorter-
trags 

TR 10  

Tabelle 2: Geplante und durchgeführte Revisionen 

7. Forschung und Entwicklung 

FGW setzt sich dafür ein, die eigene Richtlinienarbeit durch Projekte zu ver-

tiefen. Dazu werden Forschungsanträge gestellt oder unterstützt. 

 

Abbildung 13: F&E-Zeitstrahl 

7.1. DIGMA 

Projektlaufzeit 01.08.2020 bis 31.01.2023 (30 Monate) 

Projektziel von DigMa (Digitalization of Maintenance Information, Digitalisie-

rung von Instandhaltungsinformationen) ist die Erfassung, Haltung und Kom-

munikation von Instandhaltungsdaten zu vereinheitlichen und zu automati-

sieren. Daran beteiligt sind unter der Leitung des Fraunhofer IEE zwölf wei-

tere Unternehmen und Forschungsinstituten aus Frankreich, den Niederlan-

den und Deutschland. FGW beteiligt sich als Standardisierungspartner in 

Form eines Unterauftrags der Universität Leipzig.  

Die Optimierung der Schnittstellen und Informationsflüsse zwischen den be-

teiligten Akteuren sowie die Verbesserung von bestehenden Prozessen, mit 

dem Schwerpunkt auf der überbetrieblichen Kooperation, stehen bei der 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Digitalisierung von Instandhaltungsinformationen: Use-Cases für die digitale 
Transformation der Windenergiebranche (55.000 €)

DigMa

Adwenture Erkennung von Anomalien in Betriebsdaten 
(Nachfolger v. ModernWindABS) (60.000 €)

Lotar Lidardatenkorrektur für Standorte im komplexen Gelände (40.000 €)

Redispatch 2.0 LK-Datenbank (125.000 €) [Drittmittelprojekt]

DBU-Antrag 
(272.000 €)

Drittmittel

DEEP

(WEA-NIS 2.0)

Bildung eines Qualitätsperformance Index für Photovoltaik 
Wechselrichter 

Index WR

Redispatch 2.0

Impedanzanalyse von PV-Kraftwerken zur Sicherstellung eines 
stabilen und zuverlässigen BetriebS am Netz 

ImaStabilImaStabil
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Projektarbeit im Vordergrund. In DigMa soll eine automatisierte Text-Klassi-

fizierung nach GSP und ZEUS entwickelt werden. Die Ergebnisse werden in 

die Gremienarbeit der FGW sowie in die Internationalisierung einfließen.  

FGW beteiligte sich an der Erstellung eines Grundlagenpapiers, das den 

Stand der Technik der Instandhaltungskommunikation von Windenergiean-

lagen u.a. für folgende Punkte bewertet: 

1. Ermittlung der beteiligten Stakeholder und deren Rollen im Instandhal-

tungsprozess sowie deren Bedarfe;  

2. Ermittlung und Beschreibung der bei der Instandhaltung und der hiermit 

eng verbundenen Betriebsführung eingesetzten Informationssysteme 

und deren Funktionalitäten im Hinblick; 

3. Schaffung einer Übersicht zu den zwischen Stakeholdern ausgetauschten 

Daten und Dokumenten und deren Kategorisierung; 

4. Recherche und Diskussion der für die Instandhaltungskommunikatio n 

notwendigen normativen Grundlagen in den Themenfeldern Anlagen-

struktur, Prozesse und Tätigkeiten, Dokumente, Daten, Datenmanage-

ment und Datenaustausch. 

Des Weiteren organisierte die FGW einen am 07.04.2022 Workshop zur Be-

wertung der Instandhaltungsprozesse der Praxis. Um Instandhaltungspro-

zesse durch Automatisierung und Digitalisierung effektiver zu gestalten, 

müssen Prozesse, die Instandhaltungstätigkeiten abbilden sowie ihnen vor- 

und nachgelagert sind, festgelegt und vereinheitlicht werden. Die Rückmel-

dungen zu den Instandhaltungsprozessen „Störungsbehebung“ und „In-

standhaltungs-maßnahme“ zwischen verschiedenen Akteuren (Betriebsfüh-

rung, Serviceunternehmen, Dienstleister Instandhaltung und Direktvermark-

ter) werden in die Optimierung des GSP einfließen.  

 

7.2. ADWENTURE 

01.05.2021 – 30.04.2024 (36 Monate) 

ADWENTURE (ANOMALY DETECTION FOR WIND TURBINE EFFICIENCY) ist ein 

Verbundvorhaben mehrerer Firmen und Institutionen aus dem Bereich 

Windenergie und Energietechnik mit dem Ziel der Entwicklung und operati-

ver Test von Verfahren zur Anomalieerkennung beim Betriebsverhalten von 

(Offshore) Windparks. 

Im Projekt soll eine Methode zur automatischen Interpretation der gefunden 

Anomalien für Windenergieanlagen entwickelt werden. Dazu werden die In-

formationen aus den Service-Berichten mit den Betriebsdaten kombiniert.  

Neben der Anwendung auf das Gesamtsystem WEA sollen auch Verfahren 

zur Anomalieerkennung an Systemen zur Strukturüberwachung der Rotor-

blätter sowie für elektrische Systeme entwickelt werden. 

Darüber hinaus wird ein Ringvergleich mit unterschiedlicher Erkennungs-

Software anhand eines Vergleichsdatensatzes durchgeführt und bewertet. 

Ausgehend von einer Erkennung anhand eines Autoencoders werden zusätz-

liche Merkmale mit Informationen für das Verfahren integriert (Feature-En-

gineering). Unterschiedliche Ansätze zur Bewertung der Kritikalität von Ano-

malien werden verglichen und Verfahren, die die Informationen von mehre-

ren Anlagen gleichzeitig nutzen und deren Ergebnisse auf neue Anlagen 

übertragbar sind, entwickelt (Transfer-Learning).  

Das Verfahren wird für die Betriebsdaten von vier Windparks eingesetzt. Die 

gefundenen Anomalien werden auf auftretende Muster untersucht, die 

dann in Bezug zu tatsächlich dokumentierten Servicemaßnahmen gesetzt 

und technisch-analytisch bewertet werden. 

Abschließend wird ein Verfahren entwickelt, das in der Lage ist, Anomalien 

entsprechend der bekannten Muster von Fehlern in konkret nutzbare 
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Katego-rien zu klassifizieren. Weitere Informationen unter: https://ad-

wenture.de/ 

 

 

Abbildung 14: Adwenture-Logo 

7.3. LOTAR 

Projektlaufzeit: 01.05.2021-30.04.2024 (36 Monate) 

LoTar - "Lidardatenkorrektur für Standorte im komplexen Gelände" ist ein 

Verbundprojekt zwischen der Universität Stuttgart, SWE Stuttgarter Lehr-

stuhl für Windenergie, und dem Fraunhofer IEE in Kassel. Die FGW ist mit 

dem FA Windpotenzial als Unterauftragnehmer beteiligt. 

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz. Lidar ist ein lasergestütztes Verfahren zur Geschwindigkeits - 

und Abstandsmessung. Im Zusammenhang der Windenergie können so at-

mosphärische Parameter vermessen werden.  

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer verbesserten und automatisierten 

Auswertung von Lidar-Daten aus Gebieten komplexen Geländes inklusive 

Turbulenzbestimmung. 

Die FGW hat in 2022 das Projekt mit einer Umfrage im FA WP zum Stand der 

Windmessung und insbesondere der Windmessung mit Lidar-Geräten unter-

stützt. Die Auswertung der Umfrage konnte wichtige Erkenntnisse für die 

Anforderungen an das im Forschungsvorhaben zu entwickelndem Frame-

work liefern.  

Teil des Forschungsvorhaben ist die Durchführung eines Ringversuches im FA 

Windpotenzial. Mitgliedern des FA WP sollen für zwei komplexe Standorte 

nach ihrem üblichen Vorgehen und Verfahren Korrekturfaktoren für Lidar-

Windmessdaten ermitteln.  

Da für beide Standorte sowohl mit einem Windmessmast als auch mit Lidar-

geräten gemessen wurde, können die Korrekturfaktoren anhand der Mast-

daten bewertet werden und damit eventuelle systematische Fehler aufge-

zeigt werden. Außerdem sollen die eingegangenen Ergebnisse untereinan-

der nach den verschiedenen angewendeten Korrekturverfahren und gewähl-

ten Einstellungen statistisch bewertet werden, um Rückschlüsse auf Streu-

ung und Unsicherheiten zu ziehen. 

Die Vorbereitungen des Ringversuches fanden in 2022 statt. Dies beinhaltete 

die Ausarbeitung des Konzeptes, Datenaufarbeitung als auch Vorbespre-

chungen und Austausch mit dem FA WP. 

Die Durchführung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Die Auswertung des 

Ringversuches wird bei der FGW durch eine Abschlussarbeit unterstützt. 

7.4. IMASTABIL 

Projektlaufzeit: 04/2023-03/2026 (36 Monate) 

Das Projekt ImaStabil - Impedanzanalyse von Photovoltaik-Kraftwerken 

adressiert die Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität bei einem 

starken Ausbau der Photovoltaik. Mittels differentieller Impedanzanalyse 

soll ein neues Verfahren zur Bewertung des Stabilitäts- und Oberschwin-

gungsverahltens von PV-Kraftwerken im Feld erprobt und etabliert werden. 

Es sollen Impedanz am Netzanschlusspunkt und Eingangsimpedanz der 
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eingesetzten Wechselrichter bei der Ermittlung der Emissionen berücksich-

tigt werden.  

7.4.1. Ausblick Neue Forschungsprojekte  

7.4.2. EOS-NAP 

Ein weiteres Forschungsprojekt in Kooperation mit der Technischen Univer-

sität Chemnitz (TUC) ist vorgesehen. Das Vorhaben basiert auf dem abge-

schlossenen Projekt NetzHarmonie (Förderzeitraum: 2016 bis 2017, siehe 

https://wind-fgw.de/aktivitaeten/forschungsprojekte/projekt-netzharmo-

nie/) und soll sich mit der Entwicklung einer Methode für die Ermittlung des 

Einflusses der Oberschwingungs- (OS) Netzvorbelastung und Netzimpedanz 

auf die Oberschwingungen am Netzanschlusspunkt (NAP) beschäftigen. 

Nachfolgend ist eine Beurteilung über die OS-Wechselwirkung zwischen 

Netz- und Anschlussnehmer am NAP geplant. 

Das Projekt EOS-NAP befindet sich in der Antragsphase. Es wird zurzeit an 

der Projektskizze gearbeitet. 

7.4.3. Index-WR 

Ziel dieses Verbundvorhabens ist es, einen Index für Photovoltaik-Wechsel-

richter auf Basis von Systemzuverlässigkeitsuntersuchungen zu entwickeln, 

um für den Endanwender eine bessere Vergleichbarkeit von Geräten, hin-

sichtlich ihrer Qualität & Performance in ihren jeweiligen Einsatzgebieten 

und Standorten zu generieren. 

FGW e.V. koordiniert die inhaltliche Arbeit innerhalb des Konsortiums über 

den gesamten Projektzeitraum (AP0). Durch die marktneutrale und zentrale 

Position von FGW in der Branche kann das Netzwerk leicht angesprochen 

werden und verfügt selbst über ein weitreichendes Netzwerk in allen Berei-

chen der Branche. Dadurch wird die Erhebung und Erfassung von 

Anforderungen der Branche erleichtert und führt zur Formulierung von rea-

litätsnahen Kriterien (AP2). Nach Entwicklung des Verfahrens und Validie-

rung im Labor und durch Feldtests können Handlungsempfehlungen für die 

praktische Anwendung des Index abgeleitet sowie in Technischen Richtlinien 

formuliert werden (AP7). 

Vor diesem Hintergrund sind die übergeordneten Ziele von FGW wie folgt 

darzustellen: 

▪ Gemeinsame Aufstellung von Beurteilungskriterien mit den Konsortial-

partnern 

▪ Ermittlung von Anforderungen aus Marktbefragungen und Hersteller-

Feedbacks 

▪ Entwicklung von Testverfahren zur Ermittlung belastbarer Parameter, 

die eine Beurteilung dieser Kriterien ermöglichen. 

▪ Durchführung von Messungen sowie Validierung ausgewählter Messun-

gen im Ringversuch (Round Robin) 

▪ Entwicklung eines Verfahrens zur Prä-Qualifikation von PV-Wechselrich-

tern im Rahmen der Indexbildung. 

7.5. DRITTMITTELPROJEKT REDISPATCH 2.0 

Das Drittmittelprojekt Redispatch 2.0 hat das Ziel die Digitalisierung von Leis-

tungskennlinien und Vermessungsberichten von knapp 1.000 verschiedenen 

Windenergieanlagen in Form einer Datenbank. Einen Nutzen bringt eine der-

artige Datenbank beispielsweise für Stromnetzbetreiber, die so automati-

siert die Ausfallarbeit von Windenergieanlagen berechnen können. Die Aus-

fallarbeit beschreibt diejenigen Energiemengen, die aufgrund von Abrege-

lungen durch das Einspeisemanagement, zum Beispiel zum Zwecke der Netz-

stabilität, von erneuerbaren Erzeugungseinheiten (EZE) nicht abgenommen 

werden. Für diese nicht abgenommenen Energiemengen besteht nach EEG 

eine Entschädigungspflicht zugunsten der Betreiber der abgeregelten EZE. 
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Die Kosten für diese Entschädigungen sind in den letzten Jahren stark ange-

stiegen. Als ein Grund für häufige Abregelungen von erneuerbaren EZE kann 

der zum Ausbau der erneuerbaren Energien unproportionale Netzausbau in 

Deutschland genannt werden. Aber auch diverse andere Verwendungszwe-

cke sind für eine Datenbank von Leistungskennlinien und anlagenspezifi-

schen Daten von Windenergieanlagen denkbar wie zum Beispiel die Automa-

tisierung anderer Aspekte der Betriebsführung der Windenergieanlagen 

oder im Bereich des Stromnetzes. 

Die Datenbank beinhaltet pro Anlage und Konfiguration, d.h. Typ, Höhe der 

Rotornarbe, Betriebsmodus (z. B. schallbedingte Leistungsbegrenzung) usw. 

einen Messbericht im .csv-Format mit diversen Angaben zu Typ, Hersteller,  

Geometrie, Prüfdatum, -ort und -institut usw., den sogenannten Stammda-

ten der Anlage und eine Leistungskennlinie mit Leistung und Leistungsbei-

wert über den Verlauf der Windgeschwindigkeit bis zur Abschaltgeschwin-

digkeit im .csv-Format. 

8. Sonstige Projekte und Aktivitäten 

8.1. WEA-NIS 

Das WEA-NIS ist ein zentrales Informationssystem, in dem Rettungsleitstel-

len über die individuelle Kennzeichnung einer Windenergieanlage Informati-

onen über die WEA und den Betreiber beziehen können. Das System ist ein 

etablierter Teil der Rettungskette bei Unfällen an und Havarien von WEA, es 

erfährt als solches noch immer breite Unterstützung, auch wenn der Wunsch 

nach einer modernen Version besteht. Stand Frühling 2023 sind mit über 

18.000 Anlagen knapp 65% der deutschen WEA-Flotte im WEA-NIS verzeich-

net. 

Mit 510 Neueintragungen und 538 Korrekturen wurden 2022 deutlich mehr 

Datensätze behandelt als in den Jahren zuvor. Dies liegt hauptsächlich an ei-

nem Großauftrag, der allein etwa 300 Datensätze umfasste. 

8.2. DEEP 

Das WEA-NIS wurde in den frühen 2000ern als Datenbank für Eintragungen 

von geschulten Hersteller-Mitarbeitern entwickelt. Der veraltete Workflow 

und fehlende Funktionen zur Automatisierung von Eingaben, führen zu ei-

nem hohen Aufwand bei der Pflege des Systems. Auf Nutzerseite wurde be-

mängelt, dass die Daten, die zur Verfügung stehen, nicht mehr den Anforde-

rungen entsprechen, die eine technologisierte Welt an ein solches Notfall-

system stellt. Eine Modernisierung ist daher dringend notwendig. 

Das Projekt dazu wurde 2022 vorbereitet und ist im Januar 2023 gestartet. 

Die Nachfolgeplattform „DEEP“ (Decentralized Energies Emergency Plat-

form), Arbeitstitel „DE-NIS“ (Dezentrale Energien Notfall-Informations-Sys-

tem), ist ein Cloudservice, der die Aufgaben des WEA-NIS fortführt, einen 

vereinfachten und sichereren Betrieb gewährleistet und eine Reihe neuer 

Aufgaben erfüllt. Eine Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

(DBU) deckt den größten Teil der Projektkosten, die Fördersumme beträgt 

217.546 €, was einer Förderquote von 80% entspricht (Förderzeichen: 

37889/01-24). Der restliche Betrag kommt aus den Einnahmen des WEA-

NIS), die Gesamtkosten belaufen sich auf 271.955€, darin sind bereits die 

Kosten für die Softwareentwicklung durch die Firma ML!PA enthalten, die 

sich auf 116.350 € belaufen. 

Die Laufzeit des Projektes ist mit 18 Monaten angesetzt und liegt Stand Mai 

2023 im Zeitplan: 
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Abbildung 15: Gantt-Diagramm für das DEEP-Projekt 

Der Austausch mit den Nutzern des WEA-NIS hat ergeben, dass die Erneue-

rung nötig ist, damit das System bei den Herstellern und gerade bei den Be-

teiligten der Rettungskette relevant bleibt. Das Einbetten dynamischer Kar-

ten und die Bereitstellung von Standort- und Zufahrtdaten für Navigations-

geräte soll die Nutzung durch Leitstellen vereinfachen. Auf der Hersteller- 

und Betriebsführerseite wird die Automatisierung von Eintragungen und 

eine bessere Übersichtlichkeit hoffentlich zu einer größeren Akzeptanz des 

Systems führen. 

Die DEE-Plattform wird zukünftig, über flexible Datensatzprofile, den Service 

des WEA-NIS auch anderen dezentralen Energieerzeugern und deren Schalt-

einrichtungen bereitstellen. Bei schadhaften Ereignissen wie Unfällen, Per-

sonenschäden oder Bränden sollen so Einsatzkräfte auch für zielsicher an 

eine Freiflächen-PV-Anlage oder den Transformator einer Biogasanlage ge-

leitet und mit wichtigen standort- und notfallrelevanten Informationen ver-

sorgt werden. Eine Integration von Sprachpaketen soll es ermöglichen, in Zu-

kunft Ableger des Systems auch in anderen europäischen Ländern zu etab-

lieren. 

 

Abbildung 16: Konzeptvorschau DEEP, Ansicht eines Datensatzes einer AN-Bonus-

Maschine 

Ein weiteres wichtiges Ziel des Projekts ist, die betriebliche Sicherheit de-

zentraler Energieumwandlungsanlagen durch das Bereitstellen von Produkt-

sicherheitsmitteilungen (PSM) zu verbessern. Eine zentrale Sammel- und Be-

wertungsstelle (bei der FGW und einem HSE-Expertengremium) für solche 

PSM und deren Weiterleitung an die betroffenen Anlagen schafft klare Infor-

mationsflüsse. So können Betriebsführer schnell, unkompliziert und diskret 

über mögliche Mängel an ihren Anlagen und deren Beseitigung informiert 

werden. Dies würde auch Betriebsführer abdecken, welche, nach mehrfa-

chem Verkauf etwa, nicht mehr direkt von den Herstellern über PSM in 

Kenntnis gesetzt werden. 

Durch die Schaffung des DEEP mit gekoppelten PSM sollen wichtige Informa-

tionen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anlagen wie folgt gebündelt 

und kommuniziert werden siehe Abbildung17. 

Summe 

AP-PM

AP AP Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Projektkoordination 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 5,00

2 Lastenheft 0,75 0,25 1

3 Pflichtenheft 0

4 Programmierung 0

5

Übertragung der 

Daten 1 0,75 0,75 0,25 0,25 3

6

Testphase und 

Expertenkreis bilden 1 1 1 1 1 1 1 7

7 Go-Live 1 1 2

Meilensteine 1 2 3 4

18Summe PM Gesamt

(blau=FGW, grün=extern, rot=Meilensteine)

Projektmonat (Anz. AP)
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Abbildung 17: WEA-NIS-PSM 

Der vorgesehene Lösungsweg umfasst die Integration von negativen Ereig-

nissen in eine Datenbank wie folgt:  

Der Inverkehrbringer oder der Hersteller stellen einen Fehler am Produkt 

fest, mit der Folge, dass eine PSM (safety alert) erstellt wird. Diese Meldung 

wird dann per E-Mail an eine Datenbank geschickt (auf der DEE-Plattform 

oder bei FGW). Die eingehende E-Mail wird dem FGW-HSE-Expertenkreis 

vorgelegt, geprüft und wenn nötig ergänzt. Im Anschluss der Prüfung wird 

die PSM an die Empfänger weitergeleitet. Zusätzlich ist eine Filterfunktion 

vorgeschaltet. Diese ermöglicht es, typenspezifische PSM an die Empfänger 

zu versenden. Dadurch können je nach Bedarf der Nutzenden vier 

verschiedene Varianten der Information an den Empfänger gesendet werden 

(mit oder ohne Ergänzungen/typenspezifisch). 

Ausblick 2023 

Der Betrieb des WEA-NIS in seiner bisherigen Form wird im Jahr 2023 fortge-

setzt und erforderte bereits in den ersten 5 Monaten mehr als 200 Eingriffe. 

Ein weiterer Großauftrag von 1300 Anlagen wird im Verlauf des Jahres bear-

beitet. 

Während der Entwicklungsphase bei ML!PA steht die FGW in engem Aus-

tausch mit den Programmierern und ist gleichzeitig in der Pflicht, Zwischen-

berichte an die DBU zu schreiben, die Öffentlichkeit über das neue System 

zu informieren und sich mit den Stakeholdern auszutauschen, was die Funk-

tionalität des DEEP betrifft. Der Plan ist im Herbst in die Betatestphase ein-

zutreten.  

Bewusstsein für das neue System wird durch direkten Kontakt mit den Her-

stellern, Veröffentlichungen in der Fachliteratur (so etwa im Betreiberbrief 

April 2023) und durch entsprechende Vorträge bei Fachseminaren und -kon-

ferenzen (so etwa auf der BWE- Instandhaltungskonferenz im Mai 2023) ge-

schaffen. 

8.3. IG FLUGWIND 

Flugwindkraftwerke nutzen das Potenzial von Höhenwinden bei erheblicher 

Materialeinsparung. Vielfältige Konstruktionsprinzipien werden von den 

Her-stellern realisiert. Die Stromerzeugung erfolgt durch Propeller in der Luft 

oder durch mechanische Bewegungsübertragung am Boden. Auch die For-

men, Materialien, Größe, Gewicht und Anzahl der fliegenden Komponenten, 

die im Prinzip die Rotorblätter der konventionellen Windenergieanlage er-

setzen, unterscheiden sich erheblich voneinander. Die Bodenstationen kön-

nen sich sowohl Onshore als auch auf schwimmenden Offshore-



 
 

FGW-Geschäftsbericht 2022 35 

Fundamenten befinden. Auch an die Steuerungselemente solcher Technolo-

gien ergeben sich spezielle Anforderungen, die nicht komplett durch ein be-

stehendes Regelwerk für Windenergieanlagen abgedeckt werden. 

Die aktuelle Herausforderung besteht derzeit darin, eine Reihe von unter-

schiedlichen Anforderungen, die sich aus den eben angedeuteten ver-

schiedensten Konstruktionsprinzipien von Flugwindkraftwerken, einer An-

passung der bestehenden Vorgaben aus dem IEC 61400 Regelwerk und den 

An-forderungen für unbemannte Flugsysteme der EASA und regionalen Be-

sonderheiten ergeben, harmonisiert abzubilden. 

Deswegen hat sich ein Kreis von interessierten Erstausrüstern aus Deutsch-

land, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz sowie Projektplanern 

und Universitäten im Rahmen der FGW zusammengefunden, um gemeinsam 

ein länder- und technologieübergreifendes Regelwerk zu erarbeiten, das zu-

künftig einen Konformitätsnachweis für die Anforderungen von Flugwind-

kraftwerken erbringen kann. 

Die IG gliedert sich in vier Arbeitskreise: 

8.3.1. AK Airspace risk mitigation 

Der AK arbeitet zur sicheren und wirtschaftlich tragfähigen Integration von 

Flugwindkraftanalgen in den Luftraum, um Risiken mit anderen Akteuren des 

Luftraums zu vermindern und die Anforderungen von Herstellern, Betreibern 

und Behörden zu berücksichtigen. Die resultierende Handlungsempfehlung 

will einen Überblick über die verschiedenen Technologien und Risikominde-

rungsstrategien liefern. Ziel sind Erleichterungen in Genehmigungsverfah-

ren. 

8.3.2. AK Sound, Patrick Junge 

Der AK beschäftigt sich mit der Adaptierung der Messpositionen und der leis-

tungsabhängigen Bestimmung von Windgeschwindigkeit, um Empfehlungen 

für die Messung von Schallemissionen für Flugwindkraftanlagen zu entwi-

ckeln. Der AK strebt eine Kooperation mit dem FA Lärm an.  

8.3.3. AK GRID CONNECTION 

Der AK prüft, ob eine schrittweise Anpassung der allgemein anerkannte Prüf-

verfahren und Zertifizierungsrichtlinien für Flugwindkraftanlagen notwendig 

ist oder jene unter die bestehenden Regelungen fallen. 

8.3.4. AK Wind 

Der AK bearbeitete einerseits die Konstruktionsanforderungen in Form eines 

Lastfallkatalogs. Die in der IEC 61400-1 beschriebenen Wind- und Betriebs-

bedingungen sind aufgrund der Abhängigkeiten von Rotordurchmesser und 

überstrichener Rotorfläche, insbesondere in den Turbulenzwindmodellen, 

nicht auf Flugwindkraftwerke übertragbar, so dass diese Modelle erweitert 

oder angepasst werden müssen. Das umfasst einen allgemeinen Ansatz zur 

Bestimmung von Windgeschwindigkeiten in Park- und Betriebshöhen und 

allgemeine Anforderungen für Messkampagnen. In den nächsten Schritten 

sollen charakteristische Häufigkeiten von relevanten Windereignissen defi-

niert werden und Effekte zwischen Zeitauflösung und Systemreaktionszeit 

verstanden werden. Ziel ist die Entwicklung eines Höhenwindmodells, das 

auf Ergebnissen von Messkampagnen und Betriebsdaten beruht. Seit Januar 

2022 ruht der AK bis Ergebnisse aus dem iea Wind task 48 Airborne Wind 

Energy (Arbeitspaket 1) erzielt werden. 

9. Lenkungsausschüsse der Zertifizierungsstellen 

In Zusammenhang mit der Zertifizierungsvorschrift TR 8 und dem Zulas-

sungsverfahren von Zertifizierungsstellen hat FGW auch in 2022 in Lenkungs-

ausschüssen der Zertifizierungsstellen Kontrollaufgaben wahrgenommen. 

Gemäß DIN EN ISO/IEC 17065 beaufsichtigen Vertreter beteiligter Interes-

sengruppen dort die Arbeit der Stellen, die Einhaltung der Norm sowie die 
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Tätigkeiten im Rahmen der Akkreditierung. FGW ist zu diesem Zweck in sechs 

Lenkungsausschüssen tätig. Bei der ABE Zertifizierung GmbH, der FGH Zerti-

fizierungsgesellschaft mbH, der M.O.E. Moeller Operating Engineering 

GmbH, der P&M Power Certification GmbH, der Relibell Zertifizierungsgesell-

schaft mbH tätig neu seit Mai 2022 bei der 8.2 Certification GmbH. 

Lenkungsausschuss der FGH Zertif izierungsg ese ll sc haft mbH:  

Seit Ende 2004 besteht bei der Forschungsgemeinschaft für Elektrische An-

lagen und Stromwirtschaft e.V. (FGH e.V.), Mannheim eine Zertifizierungs-

stelle für Dezentrale Erzeugungsanlagen. Die FGW ist hier als Mitglied des 

Lenkungsausschusses vertreten. Der Lenkungsausschuss der FGH hat sich am 

09.06.2022 in Aachen getroffen. 

Gridcert -  Lenkungsaussc huss der MOE:  

Der Gridcert Lenkungsausschuss wurde Ende 2009 unter der MOE GmbH-

Zertifizierungsstelle gegründet. Die FGW ist als Verbandsmitglied in die Ar-

beit des Gremiums eingebunden. Der 24. Lenkungsausschuss hat sich am 

15.09.2022 in Präsenz in Hamburg getroffen. 

Lenkungsausschuss der ABE Zertif izierung GmbH:  

Das Lenkungsgremium von ABE Zertifizierung GmbH wurde im Mai 2011 ge-

gründet. Die FGW ist als Verbandsmitglied auch hier beteiligt. Die 12. Gremi-

umssitzung tagte am 03.05.2022 per Video-/Telefonkonferenz. 

Lenkungsausschuss der P&M Power Certif ication GmbH:  

Das Lenkungsgremium der P&M wurde im Oktober 2012 gegründet. Die 

FGW ist als Verbandsmitglied beteiligt. Das Gremium tagte am 27.04.2022 

per Video-/Telefonkonferenz. 

Lenkungsausschuss der Relibell Zertif izierungsgesel lsc haft mbH:  

Der Lenkungsausschusses von der Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH 

gegründet am 01.12.2020 in Erfurt hatte am 05.09.2022 seine 3. Sitzung in 

Präsenz in Erfurt. FGW ist als Mitglied des Lenkungsausschusses der Zertifi-

zierungsstelle vertreten.  

Lenkungsausschuss der 8.2 Certif ication GmbH:  

Am 27.05.2022 tagte zum dritten Mal das Gremium des Lenkungsausschus-

ses von der 8.2 Certification GmbH per Video-/Telefonkonferenz.  

10. FGW-Beirat  

Gegenüber VDE (FNN) hat sich der FGW-Vorstand bereit erklärt, die Zulas-

sungsaufgabe des BDEW-Beirats zu übernehmen, der diese Aufgabe mit Ab-

lösung der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ 

aufgegeben hatte. Dazu wurde auf Beschluss der Mitgliederversammlung 

2019 ein Beirat in der FGW eingerichtet, der Mitarbeiterkreis beibehalten 

und der Zulassungsprozess überarbeitet. Laut VDE-AR-N ist eine FGW-Zulas-

sung von verantwortlichen Personen von Zertifizierungsstellen für die Erstel-

lung von Einheiten-, Anlagen-, Komponenten-, Speicherzertifikaten sowie 

von Konformitätserklärungen vorgeschrieben. Das alte Verfahren des BDEW-

Beirates beinhaltete ausschließlich die Zulassung von Anlagenzertifizierern. 

Das Verfahren wurde deshalb vom FGW-Beirat unter Einbeziehung des Tref-

fens der Zertifizierungsstellen entsprechend der Anforderungen der Netzan-

schlussregeln auf die Betriebsmittelzertifizierung und auf Konformitätserklä-

rungen ausgeweitet. Das neue Verfahren wurde mit dem 01.03.2020 gültig. 

Im März 2022 wurde vom Beirat die 4te Revision des Zulassungsprozesses 

zur Zulassung von verantwortlichen Personen einer Zertifizierungsstelle für 

die Ausstellung von Betriebsmittel- und Anlagenzertifikaten sowie Konformi-

tätserklärungen veröffentlicht. Die neue Revision schreibt die mögliche Ver-

längerungsfrist und wiederholte Bewerbung fest. Zusätzlich wurde für das 
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Anlagenzertifikat und die Konformitätserklärung ergänzt, dass eine Bestäti-

gung des Netzbetreibers nicht zwingend erforderlich ist. 

Ein Hersteller hat im Dezember 2022 das Unternehmen verlassen und steht 

dem Beirat nicht mehr als Mitglied zur Verfügung. Damit besteht der Beirat 

im Jahr 2023 vorerst aus einem Hersteller, einem Betreiber und drei Netzbe-

treibern. 

11. Veranstaltungen 

In der folgenden Tabelle 3 ist eine Übersicht zu Veranstaltungen außerhalb 

der regulären Gremienarbeit, die von FGW besucht, mit Vorträgen unter-

stützt oder selbst veranstaltet wurden: 

Veranstaltung Ort Datum 

IEA Wind Task 48 - WP3 on Safety of 
AWE systems 

Web 13.01.2022 

IEA Wind Task 48 - Kick-off WP1 “Re-
source potential and markets” 

Web 19.01.2022 

WAB Stammtisch Web 26.01.2022 

IEA Wind Task 48 - Kick-off WP2 
“Reference models, tools and met-
rics” 

Web 01.02.2022 

Workshop "Erfolgreicher Netzan-
schluss" 

Web 28.01.2022, 04.02.2022, 
11.02.2022, 18.02.2022, 
25.02, 04.03, 01.04, 08.04, 
22.04, 29.04, 10.06, 17.06, 
24.06, 08.07, 26.08 

[DigMa]  Web 10.02., 26.04., 27.06.2022 

Lotar Web 16.02, 02.03, 09.03, 16.03, 
23.03, 30.03, 06.04, 27.04, 
09.05, 11.04, 18.05, 25.05, 

15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 
15.07, 20.07, 27.07, 10.08, 
17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 
28.09, 12.10, 19.10, 26.10, 
23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 
28.12 

23. Sitzung des Lenkungsausschusses 
GridCert 

Web 17.02.2022 

Verbändetreffen Web 21.02, 21.03, 25.04, 23.05, 
20.06, 18.07, 29.08, 21.11 

Fachgespräch Windenergie an Land Web 24.02.2022 

Abstimmung IEA task 48 WP 3 & 
FGW 

Web 28.02.2022 

Abstimmung Task 48 WP3 - FGW 
group 

Web 03.03.2022 

Planung Prozessworkshop  Web 03.03.2022 

IG-AW Airspace  15.03.2022 

Abstimmung Task 48 WP3 - FGW 
group 

Web 18.03.2022 

53. Sitzung DKE/K383 Web 24.03.2022 

Redispatch BWE   24.03.2022 

98. Sitzung DKE/K 132 Web 29.03.2022 

ADWENTURE Web 05.04.2022 

BWE-Betreiberverantwortung und 
Haftung im Windparkbetrieb 

Web 27.-28.04.2022 

StriLeb Web 29.04.2022 
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12. Sitzung des ABE-Lenkungsgre-
mium 

Web 03.05.2022 

DIN 18088-6 AK Wiederkehrende 
Prüfungen 

Web 03.05.2022 

StriLeb Finale Web 06.05.2022 

BWE-Vortrag Frank Müller Web 12.05.2022 

BMWK, Netzanschluss von EE-Anla-
gen 

Web 17.05.2022 

Dakks Sektorenkommitee Web 19.05.2022 

FGW Airbone Wind Grid Connection  Web 20.05.2022 

EZE-DB Proposal BWMK Web 07.06.2022 

34. Sitzung des FGH-Lenkungsaus-
schusses  

Aachen 09.06.2022 

Arbeitskreis „Zukunftsenergien“ 
Offshore Ausbau 

Berlin 22.06.2022 

Branchendialog zur Beschleunigung 
von Netzanschlüssen - BMWK 

 28.06.2022 

21. Sitzung TBKON.IECEX.CMC Web 30.06.2022 

VDMA AK Netze  07.07.2022 

Strileb, Index-WR Web 08.07.2022 

NA 005-51-07-07 AK  Berlin 25.08.2022 

Lenkungsausschuss Relibell Erfurt 05.09.2022 

Index WR  05.09.2022 

24. Sitzung des Lenkungsauschusses 
Grid Cert 

Hamburg 15.09.2022 

DigMA  Kassel 21.09.2022 

WindEnergy Hamburg Hamburg 27.09.-29.09.2022 

99. Sitzung DKE/K 132 – Teams-Web-
konferenz 

Web 27.09.2022 

AWE-Forum Hamburg 28.09.2022 

1. Projekttreffen des BMWK-For-
schungsvorhabens „LoTar“ (FKZ 
03EE3052) 

Stuttgart 04.10.2022 

Branchendialog BMWK Web 19.10.2022 

ZESYS e.V., Mitgliederversammlung Berlin 20.10.2022 

Fachgespräch „Beschleunigung des 
Ausbaus der Windenergie an Land“ 

Web 24.10.2022 

30. Windenergietage Linstow 08.-10.11.2022 

Beschleunigung Netzanschlusspro-
zess durch Schaffung einheitlicher 
Zertifikat-Datenbank, BMWK 

Web 18.11.2022 

GAK FGW TR09 / DKE 383.0.40 Hamburg 24.11.2022 

Dakks SK-EE Berlin 30.11.2022 

MV-Forum für Zukunftsenergien  02.12.2022 

IEEE P2800.2 Working Group meet-
ing 

Web 06.-08.12.2022 

IEC61400-21-4 Web 14.12.2022 

Tabelle 3: externe Veranstaltungen 2022 
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12. Pressemitteilungen 

Öffentliche Hinweise und Pressemitteilungen veröffentlicht FGW in der Re-

gel über das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) – 

2022/2023: 

DATUM TITEL 

05.04.2022 Der FGW-Fachausschuss Elektrische Eigenschaften 
(FAEE) beschließt eine Anpassung in der TR 8 Rev. 9 
Anlage A 

24.08.2022 Der FGW-Fachausschuss Elektrische Eigenschaften 
(FAEE) beschließt Änderung der TR 8 Rev. 9 

27.09.2022 Der FGW e.V. veröffentlicht notifizierte Technische 
Richtlinien TR 3 Revision 26 und TR 4 Revision 10 

04.10.2022 Der FGW e.V. veröffentlicht erstmalig den Leitfaden 
“Anlagenzertifikat Typ B“ 

24.01.2023 Der FGW e.V veröffentlicht Revision 18 der TR 2 „Be-
stimmung von Leistungskennlinien und standardisier-
ten Energieerträgen“ 

Tabelle 4: Pressemitteilungen beim IWR 

13. FGW-Mitglieder-Entwicklung 

In der folgenden Abbildung werden die Mitgliederzu- und -abgänge darge-

stellt. Zum Jahresende 2022 hat FGW 143 Mitglieder, sechs davon betreiben 

keine Geschäftsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

Abbildung 18: FGW-Mitglieder, Stand 30.11.2022 

14. Andere fortlaufende Tätigkeiten 

▪ FGW-Beirat als Zulassungsaufgabe von verantwortlichen Mitarbeitern 

der TR 8-Zertifizierungsstellen  

▪ Veröffentlichung und Aktualisierung aller erstellten Einheitenzertifikate 

in einer filterbaren und von Zertifizierungsstellen bearbeitbaren Daten-

bank 

▪ Eine Veröffentlichung von Instandhaltungsbegriffen aus allen Rubriken 

der TR 7 in einer Webdatenbank ist in Prüfung 

▪ Aktualisierung veröffentlichter Referenzerträge gem. FGW TR5: nach 

neuem Referenzstandort gemäß EEG 2017, Anlage 2 sowie nach altem 

Referenzstandort gemäß EEG 2014, Anlage 2  

▪ Aktualisierung der Empfehlungsliste von Windgutachtern, die nach DIN 

EN ISO/IEC 17025 und FGW TR 6 akkreditiert sind 

▪ Aktualisierung von Inspektionsstellen, die nach ISO/IEC 17020 und TR 7 

akkreditiert sind 

▪ Aktualisierung empfohlener Prüflabore, die das FGW-Konformitätssiegel 

für TR 1, TR 2 oder TR 3 besitzen 

Nr. Zugänge Beitrag Abgänge Beitrag

1 Dunst Engineering GmbH 670,00 €       ConverterTec Deutschland GmbH 6.700,00 € 

2 4Cast GmbH & Co. KG 2.000,00 €   Prof. Dr. Detlef Schulz 670,00 €    

3 Intertek Deutschland GmbH 670,00 €       Schierloh Engineering 670,00 €    

4
BBWind Projektberatungsgesellschaft 

mbH
2.000,00 €   WEB Andresen GmbH 2.000,00 € 

5 IZE Ingenieure GmbH & Co. GmbH 670,00 €       Nidec ACIM Germany GmbH 4.000,00 € 

6 Amprion GmbH 6.700,00 €   
Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH 

 Certification
4.000,00 € 

7
Alterric GmbH Engineering & 

Analytics
6.700,00 €   3E-TECHNIK Christian Dietz 670,00 €    

8 RE Technologies GmbH 670,00 €       

9 ZESYS e.V. -  €             

Zugänge 20.080,00 €                                                              

Abgänge 18.710,00 €                                                              

Differenz 1.370,00 €                                                                 FG
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▪ Veröffentlichung von verschiedenen Formularen zur Vereinheitlichung 

der Kommunikation im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens  

▪ Beirat zur TR 10: Verfahren für die personenbezogene Zulassung zur Va-

lidierung von Zuordnungslisten der Statusmeldungen einer WEA nach 

TR 10 

▪ Koordinierung und Organisation der Webinarreihe „Erfolgreicher Netz-

anschluss für Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz für Betreiber, 

Fachplaner und Installateure“ 

▪ Neue Webseite; neues Shopsystem; weiterführende Digitalisierungen 

15. VORSTANDSSITZUNGEN 

Der Vorstand bespricht, fasst notwendige Beschlüsse und überwacht die Ein-

haltung der Satzung auf seinen Sitzungen. 2022 hat sich der Vorstand zu Hyb-

ridsitzungen (Webmeeting und Präsenzsitzung) am 25.02.2022, 29.04.2022, 

19.08.2022 und 09.12.2022 getroffen.  

Die Mitgliederversammlung fand am 17.06.2022 als Präsenzveranstaltung in 

Berlin statt.  

Die FGW-Rechnungs- und Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2022 wird am 

03.05.2023 in den FGW-Geschäftsräumen durch Frau Monika Krämer von 

der windtest grevenbroich gmbH und Herrn Jörn-Jakob Bauditz von 8.2 Inge-

nieurbüro Berlin durchgeführt. Die entsprechenden Unterlagen wurden den 

Prüfern vorab digital zur Verfügung gestellt.   

AUSBLICK 

Die FGW-Mitgliederversammlung ist für den 28.06.2023 als Präsenzveran-

staltung in Berlin geplant. Am Abend wird mit den Mitgliedern ein FGW-Get 

Together veranstaltet.  

 

Angebot der FGW  

 

Abbildung 19: Vorteile einer FGW-Mitgliedschaft 
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KONTAKTINFORMATIONEN 

FGW e.V. -Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Ener-
gien 

Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin 

Tel. 030 301015050 

E-Mail: info@wind-fgw.de 

www.wind-fgw.de 

 
 


